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BEBAUUNGSPLAN
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(Ca 315/1)
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(zu Grunde liegen BauGB 2017, BauNVO 2017, PlanZVO 1990)   
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Textteil zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Wetzlarer Straße 25  

(Ca 315/1)  

in Stuttgart-Bad Cannstatt 

 
 
28. September 2023 
 

 
A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN NACH BAUGB UND BAUNVO 
 
Vorhaben- und Erschließungsplan 

 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) vom 28. September 2023 ist Bestand-
teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (§ 12 Abs. 3 BauGB). 
 
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
Zulässig sind folgende Nutzungen: 

- Wohnen 
- Büronutzung im Erdgeschoss 

 

Im Rahmen der oben genannten festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben 

zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 

verpflichtet (§ 12 Abs. 3a BauGB). 

 
Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 
HbA Oberste Begrenzung der baulichen Anlage, 

sie bemisst sich entsprechend den Eintragungen im Plan 
(Höhen in Meter, im Normalnullsystem)  
 

 
Bauweise / überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
o    offene Bauweise 
 
Baugrenze   entsprechend der Baugrenze in der Planzeichnung 
 
AN  Innerhalb der mit AN gekennzeichneten Fläche ist ein 

Überschreiten der Baugrenze mit einem Vordach zuläs-
sig.  

 
Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 Abs. 4 und § 23 
Abs. 5 BauNVO) 

 

St KFZ-Stellplätze sind nur auf den gekennzeichneten Flä-

chen zulässig. 
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Nebenanlagen in Form von Gebäuden und Gerätehütten sind außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen nicht zulässig. 
 
Müll Müllstandorte sind nur innerhalb der gekennzeichneten 

Mülleinhausung „Müll“ zulässig. Sie sind allseitig und dau-
erhaft gegen Blicke abzuschirmen und gegen direkte Son-
neneinstrahlung zu schützen.  

 Das Dach der Mülleinhausung ist flächig extensiv mit 
Dachbegrünung auszustatten. Dabei muss der Schichtauf-
bau mindestens 12 cm, die Substratschicht mindestens 8 
cm hoch sein. Die Dachbegrünung ist dauerhaft zu erhal-
ten. 
Die Fassaden der Mülleinhausung sind an geeigneten 
Stellen zu begrünen. 
Hinweis: Eine ausreichende Bewässerung ist sicherzustel-
len. 

 
Platz Platzanlage mit Treppen.  

Hinweis: Die Gestaltung der Platzanlage und Treppen ist 
wie im Durchführungsvertrag/Freiflächengestaltungsplan 
geregelt zu realisieren. 

 
Tank Löschwassertanks.  

Die Löschwassertanks sind nur innerhalb den gekenn-
zeichneten Bereichen in unterirdischer Bauweise zulässig. 

 
Verkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 
Bereiche mit Ein- und Ausfahrt:  

Nur an den in der Planzeichnung gekennzeichneten Berei-
chen sind Ein- und Ausfahrten zum bzw. vom privaten 
Grundstück zulässig. 

 
Versorgungsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 
 
Netzstation Fläche für eine Netzstation der Versorgungsunternehmen 

(Versorgungsanlagen) 
 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 

gr1 Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit (Fortführung Geh-

weg). 

Hinweis: Es muss zu jeder Zeit gewährleistet sein, dass 

das eingetragene Gehrecht entsprechend Planeintrag auf 

gesamter Länge und Breite begehbar ist. 

fr1    Fahrrecht für Radfahrende zugunsten der Allgemeinheit  

lr1 Leitungsrechte zugunsten der Versorgungsunternehmen 

(Leitungsbetreiber) 

gr2  Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit.  
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fr2  Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit. 

lr2              Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsunternehmen. 

 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft und Grünordnerische Maßnahmen / Pflanzverpflichtungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 25a, 25b BauGB) 
 

Baumpflanzungen  
 
 An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind mittel- bis 

großkronige standortgerechte Laubbäume zu pflanzen 
(Mindestgröße: 20/25). Das Baumquartier muss offen ge-
staltet werden mit einer Pflanzgrube von mind. 12 m³ 
Größe und 1,5 m Tiefe, Einfüllung geeigneter Oberboden- 
und Unterbodensubstratmischungen und uneingeschränk-
tem Erdanschluss. Bei überbauten Baumquartieren sind 
verdichtbare und überbaubare Spezialsubstrate zu ver-
wenden, mit einer angemessenen Durchlüftung und aus-
reichendem Anfahrschutz. 
Die Bäume sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang 
zu ersetzen. 

 
Baumerhaltungen 
 

Die im Plan festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhal-
ten, zu pflegen und bei natürlichem Abgang fachgerecht 
zu ersetzen. Für notwendige Ersatzpflanzungen sind mit-
tel- bis großkronige standortgerechte Laubbäume 
(Stammumfang von 20-25 cm gemessen in 1,0 m über 
Gelände, Hochstamm) zu verwenden und dauerhaft zu er-
halten.  
Hinweis: Die zu erhaltenden Bäume sind während der 
Baumaßnahme besonders zu schützen (siehe DIN 18 
920). Insbesondere Abgrabungen, Auffüllungen und Abla-
gerungen von Baumaterialien im Wurzelbereich sind unzu-
lässig. Zum Schutz der Wurzelbereiche und der Kronen 
sind diese während der gesamten Bauzeit durch einen 
fest mit dem Boden verbundenen Bauzaun zu schützen. 

 
Artenschutzrecht  

Installation von Nistkästen: 

Nach Vorgaben aus der ergänzenden Stellungnahme zum 
angepassten Geltungsbereich (GÖG 2023) sind je 3 Nist-
hilfen für Star und 2 Nisthilfen für die Blaumeise in Abstim-
mung mit der Ökologischen Baubegleitung fachgerecht zu 
installieren.Dabei sind die Nisthilfen für Meisen und Stare 
an Bäumen im Geltungsbereich anzubringen. Die neu an-
zubringenden Nisthilfen müssen vor der Beseitigung der 
aktuellen Nistbereiche voll funktionsfähig sein; artspezifi-
sche Lebenszyklen sind zu beachten. 
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Hinweis: 
Nach dem Maßnahmenkonzept ist eine Nisthilfe für den 
Hausrotschwanz an einem Gebäude außerhalb des Gel-
tungsbereichs anzubringen. Dazu sind die Vereinbarun-
gen des Durchführungsvertrags einzuhalten. 

 
 
B HINWEISE 
 
Durchführungsvertrag Weitere Festlegungen sind im Durchführungsvertrag ge-

mäß § 12 Abs. 1 BauGB enthalten. 
 
Artenschutzrecht Vor Abbruch und Umbau von Gebäuden, der Umgestal-

tung von Grundstücken sowie von Fäll- und Schnittarbei-
ten an Bäumen, Hecken und Sträuchern ist zu prüfen, ob 
besonders geschützte Tierarten verletzt, getötet oder ihre 
Entwicklungsformen sowie ihre Nist-, Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtstätten beschädigt oder zerstört werden könnten 
(artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG). Ist dies der Fall, sind die Maßnahmen zu un-
terlassen und unverzüglich einzustellen sowie die Ent-
scheidung der zuständigen Naturschutzbehörde einzuho-
len. 

Maßnahmen an Gebäuden, die Umgestaltung von Grund-
stücken sowie die Durchführung von Fäll- und Schnittar-
beiten an Bäumen, Hecken und Sträuchern sollen nur im 
Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar und damit außer-
halb der Brutzeiten heimischer Vogelarten durchgeführt 
werden. Bei winterlichen Fäll- und Schnittarbeiten an Bäu-
men mit Höhlungen ist zu prüfen, ob diese als Winterquar-
tier von Fledermäusen genutzt werden. 

Ökologische Baubegleitung 
Die Maßnahmen zum Artenschutz sind für eine korrekte 
Umsetzung und Vermeidung unvorhersehbarer Beein-
trächtigungen und Beschädigung von relevanten Arten 
und deren Lebensräumen im Bauablauf durch eine ökolo-
gische Baubegleitung zu betreuen. Dies umfasst insbe-
sondere die Überwachung der Bauzeitenbeschränkung für 
die Baufeldfreimachung sowie die Installation der 
Nistkästen.  

 
Höhenangaben Die im Plan eingetragenen Höhenangaben beziehen sich 

auf Höhen (m ü NN) im neuen System.  
Das Stadtmessungsamt erteilt Auskunft über Umrech-
nungsfaktoren zwischen Höhen im alten und neuen Sys-
tem. Ergänzende Angaben über die Höhenlage der Ver-
kehrsflächen macht das Tiefbauamt. 
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Denkmalschutz Das Planungsgebiet liegt im Bereich des Kulturdenkmals 

gem. § 2 DSchG: Römische Zivilsiedlung – westlich des 
Reiterkastells – Cannstatt, an der ehemaligen Römer-
straße (heute Sparrhärmlingweg).  

  Planunterlagen zu den Bodeneingriffen sind dem Landes-
amt für Denkmalpflege möglichst frühzeitig zur Verfügung 
zu stellen. 
Funde, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhal-
tung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimat-
geschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse beste-
hen könnte, sind unverzüglich einer Denkmalschutzbe-
hörde, der Stadtverwaltung oder der nächsten Polizei-
dienststelle zu melden (§ 20 DSchG). 
Im Falle einer notwendigen Rettungsgrabung muss die 
Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale durch 
den Vorhabenträger finanziert werden. 

 
Vermeidung von   Zur Vermeidung erhöhter Kollisionsverluste von Vögeln an 
Vogelschlag Fenstern oder sonstigen Verglasungen sind Glasflächen 

mit einem verminderten Außenreflexionsgrad nach dem 
neuesten Stand der Technik auszuführen (derzeitiger 
Stand der Technik: Außenreflexionsgrad max. 15 %). Aus-
genommen davon sind Lochfassaden mit Fenster < 1,5 m² 
oder einer Scheibenbreite < 50 cm, soweit ein Außenrefle-
xionsgrad von 30 % nicht überschritten wird. Glasbrüstun-
gen, Durchsichten, Eckverglasungen, großflächige Vergla-
sungen und Glasfassaden sind nur zulässig, wenn sie mit 
hochwirksamen Maßnahmen gegen Vogelschlag nach 
dem neuesten Stand der Technik ausgeführt werden.  

 
Wasserschutz Das Planungsgebiet liegt in der Außenzone des Heilquel-

lenschutzgebiets (Verordnung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart zum Schutz der staatlich anerkannten Heilquel-
len in Stuttgart-Bad Cannstatt und Stuttgart-Berg vom 11. 
Juni 2002).  

 
Die Bestimmungen der Schutzgebietsverordnung müssen 
beachtet werden. 

 
Bei Baugrunderkundungen im Planungsbereich wurde bis 
in eine Tiefe von 258,27 m ü. NN kein Grundwasser ange-
troffen. Nach den bislang bekannten Daten ist das Grund-
wasser erst tiefer zwischen etwa 232 und 245 m ü. NN zu 
erwarten. Diese Angabe gibt die großräumige Grundwas-
sersituation wieder, von der kleinräumige Abweichungen 
jederzeit möglich sind.
Die Bestimmungen des Wassergesetzes (WG) und des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), insbesondere §§ 8 
Abs. 1, 9 Abs. 1 und Abs. 2 WHG (behördliche Erlaubnis 
oder Bewilligung bei einer Benutzung der Gewässer, ins-
bes. Grundwasserableitung und -umleitung), § 62 WHG
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(Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) sowie § 43 
Abs. 1 und Abs. 2 WG (Erdaufschlüsse, Geothermie) sind 
zu beachten. Erdarbeiten und Bohrungen i. S. d. § 43 WG 
bedürfen einer Anzeige nach § 92 Abs. 1 WG bzw. einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis (z. B. Bohrungen in den 
Grundwasserleiter). Die unvorhergesehene Erschließung 
von Grundwasser ist der unteren Wasserbehörde im Amt 
für Umweltschutz nach § 43 Abs. 6 WG unverzüglich mit-
zuteilen.  

 
Beim Baugenehmigungs- bzw. wasserrechtlichen Erlaub-
nisverfahren werden Auflagen und Regelungen zum 
Schutz des Grundwassers getroffen. 

 
Bodenschutz Der anfallende Boden ist zu sichern und möglichst vor Ort 

wieder einzubauen. 
Auf die Pflichten zur Beachtung der Bestimmungen des 
Bodenschutzes, insbesondere auf § 4 BodSchG wird ver-
wiesen. 

 
Geotechnik Das Plangebiet befindet sich im Verbreitungsbereich von 

Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper). Diese 
werden wahrscheinlich von zwischen 3 m und 6 m mächti-
gen quartären Lockergesteinen (Lössführende Fließerde, 
Hanglehm) überdeckt.  
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Set-
zungsverhalten des Untergrundes sowie mit lokalen Auf-
füllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur 
Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen.  
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte 
Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwas-
ser geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird 
auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 
Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologi-
schen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der 
Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaf-
ten sowie ggf. von Sulfatgesteinlösung im Untergrund 
sollte von der Errichtung technischer Versickerungsanla-
gen (z.B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-
Systeme zur Versickerung) Abstand genommmen werden. 
Bei geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planung 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß 
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingeni-
eurbüro empfohlen. 
 

Bauantrag  Äußere Gestaltung, Freiflächen 
 In den Bauvorlagen zum bauordnungsrechtlichen Verfah-

ren sollen Material, Farbgebung der Außenwände (Fassa-
dengestaltung) und die Außenanlagen in einem qualifizier-
ten Freiflächengestaltungsplan dargestellt werden. 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Wetzlarer Straße 25 (Ca 315/1)  
in Stuttgart - Bad Cannstatt 
- Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 

 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Die Abwägung bezieht sich auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Ca 315/1, 
welcher aus dem Bebauungsplan Ca 315 herausgelöst wurde. Das Bebauungsplan-
verfahren für die angrenzenden südlichen Flächen wird zu einem späteren Zeitpunkt 
als Bebauungsplanverfahren Ca 315/2 fortgeführt.  
 
 

Behörde und sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Stellungnahme: 
Ergebnis/ 
Berücksich-
tigung: 

(01) Amt für Umweltschutz (36-
4.23) 

(Schreiben vom 07.07.2020) 
Das Amt für Umweltschutz nimmt im 
Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 
(1) wie folgt Stellung: 
 

  
 
 
 

Naturschutz (Ansprechpartner/in: 
GZ 36-2.21, Nebenstelle 88647) 
 
Zu der bereits erfolgten artenschutz-
rechtlichen Prüfung gibt es seitens 
der unteren Naturschutzbehörde fol-
gende Anmerkungen: 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans wurde 
eine gutachterliche Stellung-
nahme zur Artenschutzuntersu-
chung eingeholt. Diese wurde 
den Unterlagen beigefügt. 

 
 
 

Ja 
 
 
 
 

 

- Der Untersuchungszeitraum ent-
spricht nicht den Standardmetho-
den für die notwendige Bestand-
serfassung, so dass ggf. nicht 
alle relevanten Arten erfasst wer-
den konnten. Die fehlenden Er-
fassungstermine im Frühjahr 
sind daher nachzuholen. 

- Ein Übersichtsplan der kartierten 
Arten ist vom Gutachter einzufor-
dern und der UNB vorzulegen. 

- Die erforderlichen Nisthilfen für 
Mauersegler, Hausrotschwanz 
und sonstige Höhlenbrüter sind 
bereits im B-Plan konkret zu ver-
orten. 

Die fehlenden Erfassungster-
mine wurden ergänzt. 
Die weiteren artenschutzrechtli-
chen Belange werden im Rah-
men des Bebauungsplanverfah-
rens für den südlichen Teil (Ca 
315/2) berücksichtigt und ggf. 
weitere Untersuchungen durch-
geführt. 
 
 
Zur Kenntnis genommen und im 
B-Plan festgesetzt. Die Installa-
tion der Nisthilfen ist in Abstim-
mung mit der ökologischen Bau-
begleitung fachgerecht auszu-
führen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 



Anlage 6 
 

 
- 2 - 

- Die Fortpflanzungsstätte des 
streng geschützten Grünspech-
tes fällt bei Vollzug der Planung 
weg. Hier teilen wir nicht die Auf-
fassung des Gutachters, dass 
die ökologische Funktion der 
Fortpflanzungsstätte im Umfeld 
erhalten bleibt. Es ist zu prüfen, 
ob die Fortpflanzungsstätte mit 
den derzeit genutzten Nahrungs-
habitaten im Gebiet erhalten blei-
ben bzw. in die Planung inte-
griert werden können. Ansonsten 
ist beim Regierungspräsidium 
Stuttgart eine Ausnahme nach 
§45 (7) BNatSchG zu beantra-
gen. Eine FCS-Maßnahme für 
die Art wäre hierfür zu konzipie-
ren. 
 

Der Baum, der die Fortpflan-
zungsstätte des Grünspechts 
beherbergt hatte, wurde bereits 
entfernt. Hierzu haben bereits 
Abstimmungen zwischen der 
Bauherrschaft und der unteren 
Naturschutzbehörde hinsichtlich 
FCS-Maßnahmen stattgefun-
den.  
 
 

 

Des Weiteren ist anzumerken, dass 
die in den Planunterlagen darge-
stellten Bäume auf der Tiefgarage 
nicht funktionieren werden. Schon 
kleinkronige Bäume benötigen eine 
Substratstärke von mind. 1,50 m 
und einen Wurzelraum von mind. 40 
m3 
 

Die Tiefgarage liegt außerhalb 
des Geltungsbereichs des vor-
habenbezogenen Bebauungs-
plans. 

 

Grundwasserschutz (Ansprech-
partnerin: GZ 36-3.63, Nebenstelle 
88959) 
Folgender Text sollte aufgenommen 
werden: 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 

„Das Planungsgebiet liegt in der Au-
ßenzone des Heilquellenschutzge-
biets (Verordnung des Regierungs-
präsidiums Stuttgart zum Schutz der 
staatlich anerkannten Heilquellen in 
Stuttgart-Bad Cannstatt und Stutt-
gart-Berg vom 11. Juni 2002). 
Bei Baugrunderkundungen im Pla-
nungsbereich wurde bis in eine 
Tiefe von 259,68 m ü. NN kein 
Grundwasser angetroffen. Nach den 
bislang bekannten Daten ist das 
Grundwasser erst tiefer zwischen 
etwa 232 und 245 m ü. NN zu er-
warten. Diese Angabe gibt die groß-

Hinweise zum Grundwasser-
schutz sind im Textteil sowie in 
der Begründung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans 
aufgenommen. 

ja 
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räumige Grundwassersituation wie-
der, von der kleinräumige Abwei-
chungen jederzeit möglich sind. 
 
Die Bestimmungen des Wasserge-
setzes (WG) und des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG), insbesondere 
§§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 und Abs. 2 
WHG (behördliche Erlaubnis oder 
Bewilligung bei einer Benutzung der 
Gewässer, insbes. Grundwasserab-
leitung und -umleitung), § 62 WHG 
(Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen) sowie § 43 Abs. 1 und Abs. 
2 WG (Erdaufschlüsse, Geothermie) 
sind zu beachten. Erdarbeiten und 
Bohrungen i. S. d. § 43 WG bedür-
fen einer Anzeige nach § 92 Abs. 1 
WG bzw. einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis (z. B. Bohrungen in den 
Grundwasserleiter). Die unvorherge-
sehene Erschließung von Grund-
wasser ist der unteren Wasserbe-
hörde nach § 43 Abs. 6 WG unver-
züglich mitzuteilen." 
 

  

Die Bestimmungen der Schutzge-
bietsverordnung müssen beachtet 
werden.  
Beim Baugenehmigungs- bzw. was-
serrechtlichen Erlaubnisverfahren 
werden Auflagen und Regelungen 
zum Schutz des Grundwassers ge-
troffen. 

Zur Kenntnis genommen. 
Zur Beachtung bei der Beantra-
gung der Baugenehmigung an 
den Vorhabenträger weiter ge-
geben. 

ja 

 
Bodenschutz (Ansprechpartner: 
GZ 36-3.612, Nebenstelle 88736) 

 
Das Vorhaben stellt keinen erhebli-
chen Eingriff in das Schutzgut Bo-
den dar. 
Die zusätzliche Bebauung wird 
überwiegend im Bereich schon bis-
her versiegelter Wege- und Tiefga-
ragenflächen ausgeführt, weshalb 
keine relevante Änderung in der Bi-
lanzierung nach Bodenschutzkon-
zept Stuttgart (BOKS) zu erwarten 
ist. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Abwasserbeseitigung (Ansprech-
partner/in: GZ 36-3.75, Neben-
stelle 88433) 

  

Durch die geplante Nachverdichtung 
im Bereich begrünter Flächen ist mit 
einem potentiell erhöhten Abfluss 
von (unverschmutztem) Regenwas-
ser in die Kanalisation zu rechnen. 
Dem sollte durch die Festsetzung 
geeigneter Maßnahmen zur Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung be-
gegnet werden (Dachbegrünung, 
wasserdurchlässige Oberflächenbe-
festigungen, sonst. Retentionsmaß-
nahmen), mit dem Ziel, den rechne-
rischen Oberflächenwasserabfluss 
durch die Bebauung nicht zu erhö-
hen. 
 

Zur Kenntnis genommen. Die 
Nachverdichtung liegt außerhalb 
des Geltungsbereichs.  
Im Bereich des Plangebiets ist 
eine Dachbegrünung des Be-
standsgebäudes nicht durch-
führbar. Für den Anbau ist ein 
Dachgarten mit Pflanzbeeten 
vorgesehen. 

 

Immissionsschutz (Ansprechpart-
ner/in: GZ 36-3.35, Nebenstelle 
88667 
 

Bezüglich der drei vorhandenen 
Tiefgaragen einschließlich Einfahrt 
ist zu beachten, dass die Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm eingehal-
ten werden müssen. Auf der Seite 7 
in der Begründung ist dargestellt, 
dass eine schalltechnische Untersu-
chung für die Tiefgaragen geplant ist 
und ggf. schallschützende Maßnah-
men berücksichtigt werden.  
 

 
 
 
 
Im Bereich des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans (Ca 
315/1) werden die Werte der TA 
Lärm für ein allgemeines Wohn-
gebiet (WA) eingehalten.  
Eine schalltechnische Untersu-
chung für die Tiefgaragen wird 
zum Bebauungsplan Ca 315/2 
erstellt. 

 
 
 
 
 

Stadtklima, Lufthygiene (An-
sprechpartnerin: GZ 36-4.24, Ne-
benstelle 88633) 

 
Gegen das Planvorhaben bestehen 
nach Bewertung der Auswirkungen 
auf die lokalen stadtklimatischen 
Gegebenheiten keine prinzipiellen 
Bedenken. Es ist aber zu beachten, 
dass die örtlichen stadtklimatischen 
Bedingungen stark von der Be-
standsbebauung im Plangebiet und 
dessen unmittelbarer Umgebung be-
einflusst sind. Dies betrifft insbeson-
dere die Durchlüftung des Plange-
bietes, die bereits im Ist-Zustand 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Durch den Anbau an das Wohn-
hochhaus Wetzlarer Straße 25 
wird die Durchlüftung des Plan-
gebiets nicht beeinträchtigt, da 
sich an der Stellung des Wohn-
hochhauses nichts ändert. Der 
Anbau im Norden zur Darmstäd-
ter Straße hat die gleiche Breite 
wie der bestehende Gebäudeteil 
und greift dadurch auch nicht in 
die Hauptströmungsrichtung ein. 

 
 
 

 
ja 
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stark von den Bestandsgebäuden 
gestört wird. Das Plangebiet wird 
überwiegend über eine Strömungs-
schneise entlang der Wetzlarer 
Straße durchströmt. Gestört wird die 
überwiegend von Nord nach Süd 
gerichtete Durchlüftung des Plange-
biets durch die vorhandene Riegel-
bebauung, die mit ihrer Längsachse 
quer zur Hauptströmungsrichtung 
orientiert ist und somit eine hohe 
Hinderniswirkung hat. Des Weiteren 
ist die Anströmung des Plangebiets 
durch die Baustrukturen in der un-
mittelbaren Umgebung gestört. In-
folge der geringen Durchlüftung des 
Plangebietes ist lokal die thermische 
Belastung erhöht, was insbesondere 
während sommerlichen Hitzeperio-
den die Wohn- und Aufenthaltsquali-
tät verringert. 
 

Mit der Sanierung und Erweite-
rung des Wohnhochhauses 
Wetzlarer Straße wird auch eine 
neue Freiflächengestaltung ge-
plant. 
Die nicht bebauten Flächen wer-
den tlw. begrünt und im Plange-
biet sollen zusätzliche Bäume 
gepflanzt werden, was einen po-
sitiven Einfluss auf das Klein-
klima hat. 
Für den Anbau des Wohnhoch-
hauses ist ein Teil der Dach-
landschaft als Mietergarten mit 
Hochbeeten geplant. 
 

Wenngleich die geplante Erweite-
rung der Bestandsgebäude und die 
geplante Nachverdichtung im Ver-
gleich zum Ist-Zustand als stadtkli-
matisch noch vertretbar eingestuft 
werden können, kommt es dennoch 
zu einer weiteren Verringerung der 
Durchlüftung des Plangebietes. Ins-
besondere in den Innenbereichen  
des Plangebietes wird die Durchlüf-
tung stark erschwert. Die geplante 
Erweiterung des Bestandes hin zur 
Wetzlarer Straße verursacht eine 
Einengung der für das Plangebiet 
bedeutenden Strömungsschneise 
entlang der Wetzlarer Straße. Durch 
diese zusätzlichen Störungen wird 
die lokale thermische Belastung wei-
ter erhöht. 

Zur Kenntnis genommen. 
Durch den Anbau an das Wohn-
hochhaus Wetzlarer Straße 25 
wird die Durchlüftung des Plan-
gebiets nicht beeinträchtigt, da 
sich an der Stellung des Wohn-
hochhauses nichts ändert. Der 
Anbau im Norden zur Darmstäd-
ter Straße hat die gleiche Breite 
wie der bestehende Gebäudeteil 
und greift dadurch auch nicht in 
die Hauptströmungsrichtung ein. 
Die weitere Nachverdichtung 
(an der Wetzlarer Straße) liegt 
außerhalb des Geltungsberei-
ches des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans und wird in ei-
nem weiteren Bebauungsplan-
verfahren (Ca 315/2) geregelt. 
 

 

In der Planung sind daher ausrei-
chend Maßnahmen zur Reduzierung 
der thermischen Belastung zu be-
rücksichtigen.  
Es wird empfohlen, eine Reduzie-
rung der Erweiterungen der Be-
standsgebäude zur Wetzlarer 
Straße hin zu überprüfen.  

Die geplante Nachverdichtung 
liegt außerhalb des Geltungsbe-
reichs. Die Auswirkungen einer 
möglichen baulichen Erweite-
rung an der Wetzlarer Straße 
werden in einem späteren Be-
bauungsplanverfahren Ca 315/2 
behandelt. 
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Zwingend erforderlich ist eine um-
fangreiche Durchgrünung des Plan-
gebietes.  
Die Freiflächengestaltung muss ei-
nen hohen Grünflächenanteil auf-
weisen. Vollversiegelte Flächen sind 
auf ein notwendiges Minimum zu 
beschränken. Flachdächer und flach 
geneigte Dächer bis 15° sind flächig 
mit Dachbegrünung auszustatten, 
die dauerhaft zu erhalten ist. Emp-
fohlener Textbaustein siehe Ab- 
schnitt Energie. 
 

Mit der Sanierung und Erweite-
rung des Wohnhochhauses 
Wetzlarer Straße wird auch eine 
neue Freiflächengestaltung ge-
plant. Die nicht bebauten Flä-
chen werden tlw. begrünt und im 
Plangebiet sollen zusätzliche 
Bäume gepflanzt werden, au-
ßerdem sind für die Bodenbe-
läge zum großen Teil versicke-
rungsfähige Beläge vorgesehen, 
was einen positiven Einfluss auf 
das Kleinklima hat. 
Für den Anbau des Wohnhoch-
hauses ist ein Teil der Dach-
landschaft als Mietergarten mit 
Hochbeeten geplant. Im Durch-
führungsvertrag ist die Realisie-
rung der Hochbeete/bzw. Ge-
staltung des Dachs des Anbaus 
geregelt. 
Auf dem Dach des bestehenden 
Bauteils aus den 1960er Jahren 
ist aus statischen Gründen und 
aufgrund der Höhe und der 
dadurch auftretenden Windge-
schwindigkeiten keine Dachbe-
grünung möglich. Das Dach ist 
statisch auf das Maximum aus-
gereizt.  
 

Entsprechend der vorliegenden Pla-
nung ist darauf zu achten, dass 
durch die geplanten Dachterrassen 
der geforderte Mindestanteil für die 
Dachbegrünung von mindestens 
80% der Gesamtdachfläche nicht 
unterschritten wird. Gegebenenfalls 
kann durch eine dauerhaft zu erhal-
tene intensive Begrünung der Dach-
terrassen (Dachgärten, Urban Gar-
dening Flächen) der Grünflächenan-
teil erhöht werden. 
 

Die geplante Nachverdichtung 
liegt außerhalb des Geltungsbe-
reichs. Dachbegrünung und 
Dachgestaltung der Nachver-
dichtungen durch Neubauten 
werden in dem Bebauungsplan-
verfahren Ca 315/2 geregelt. 
 

 

Energie (Ansprechpartner: GZ 36-5, 
Nebenstelle 88668) 
 
Energiestandard: 
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Es wird empfohlen, die Gebäude so 
zu errichten, dass der Jahres-Pri-
märenergiebedarf Qp um mindes-
tens 20 % gegenüber der gültigen 
Energieeinsparverordnung  
(EnEV) i.d.F. vom 24. Oktober 2015 
mit den seit 1. Januar 2016 gelten-
den Anforderungen reduziert wird. 
Beim baulichen Wärmeschutz (ther-
mische Hülle) sollten die Vorgaben 
der EnEV um 30 % unterschritten 
werden. Für Wohngebäude sollten 
die Anforderungen an ein KfW Effizi-
enzhaus 55 eingehalten werden.  
 

Die geplante Nachverdichtung 
durch Neubauten liegt außer-
halb des Geltungsbereichs. 
 
 

Dachbegrünung und Solaranlagen: 
 
Flachdächer und flach geneigte Dä-
cher bis 15° sind mit Dachbegrü-
nung und Solaranlagen auszustat-
ten, die dauerhaft zu erhalten sind. 
Dabei sind folgende Vorgaben ein-
zuhalten:  

 
 
Für den neu angefügten Bauteil 
ist ein Dachgarten mit Intensiv-
begrünung vorgesehen.  
Im Durchführungsvertrag ist die 
Realisierung der Hoch-
beete/bzw. Gestaltung des 
Dachs des Anbaus geregelt. 

 
 

- Die gesamte Dachfläche ist flä-
chig extensiv mit Dachbegrü-
nung auszustatten. Dabei muss 
der Schichtaufbau mindestens 
12 cm, die Substratschicht min-
destens 8 cm hoch sein. Bei ge-
fällelosen Dächern ist zusätzlich 
ein Bereich zur Wasserretention 
mit 10-12 cm Höhe umzusetzen. 
Für die Begrünung sind aus-
schließlich heimischen Arten zu 
verwenden, die in ihrem Wachs-
tum die Solaranlagen nicht vers-
chatten. 

Aufgrund der Lage des Bauteils 
ist die Installation von Solaranla-
gen auf dem Dach zwecks Ver-
schattung nicht möglich. 

 

Über der begrünten Dachfläche sind 
schräg aufgeständert Solaranlagen 
mit größtmöglicher installierter Leis-
tung zu realisieren. Dabei dürfen die 
Solarmodule bzw. -kollektoren in 
senkrechter Projektion von oben auf 
das Dach maximal die Hälfte der be-
grünten Fläche bedecken. 

  

Wenn die Dachfläche nicht vollstän-
dig für Begrünung und Photovoltaik 
zur Verfügung steht, sind folgende 
Nutzungen zulässig: technische Auf-
bauten, Dachterrassen, Attika und 
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nicht brennbare Abstandsstreifen 
auf maximal 20 % der Fläche nach 
Dachaufsichtsplan. 
 
Anbauten / Erweiterungen 

 
Energiestandard:  
Für das gesamte Bestandsgebäude 
einschließlich der vorgenommenen 
Erweiterungen wird empfohlen den 
oben genannten Energiestandard 
für Neubauten zu erreichen.  
Ist dies nicht durchführbar, sollte die 
neue Gebäudehülle so errichtet wer-
den, dass die Vorgaben der EnEV 
2014 Anlage 1, Tabelle 2, um min-
destens 30 % unterschritten werden. 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Für den Anbau wird als Ausfüh-
rungsstandard das GEG Stan-
dardgebäude angesetzt. Dies 
entspricht einem Gebäude nach 
KfW EfH 55. 
 
 

 
 
 

nein 

Dachbegrünung und Solaranlagen:  
Empfohlener Textbaustein wie bei 
Neubauten. 

 
Auf dem Bestandshochhaus aus 
den 1960er Jahren ist aus stati-
schen Gründen und aufgrund 
der Höhe und der dadurch auf-
tretenden Windgeschwindigkei-
ten keine Dachbegrünung oder 
PV Anlage möglich. Das Dach 
ist statisch auf das Maximum 
ausgereizt.  
Auf dem Anbau würde eine PV 
Anlage durch den höheren Be-
stand großflächig verschattet. 
Somit wären PV Anlagen unwirt-
schaftlich und aufgrund der 
Windgeschwindigkeiten eben-
falls schwer ausführbar. 

 
nein 

 
Altlasten/Schadensfälle 

Keine Hinweise. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 

(02) Deutsche Telekom AG T-Com 
Technische Infrastruktur, Nieder-
lassung Südwest 
PTI 22 Stuttgart Produktionsma-
nagement 
ohne Antwort 
 

  

(03) Garten-, Friedhofs- und 
Forstamt (67) 
ohne Antwort  
 

  

(04) Gesundheitsamt (53)   



Anlage 6 
 

 
- 9 - 

(Schreiben vom 16.06.2020) 
 
Zu den angerufenen Unterlagen 
nimmt der Sachbereich Umweltbe-
zogener Gesundheitsschutz, Um-
welthygiene des Gesundheitsamtes 
wie folgt Stellung:  
keine Einwände. 
Um weitere Beteiligung am Verfah-
ren wird gebeten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Weitere Beteiligung ist erfolgt. 
 

(05) Handwerkskammer Region 
Stuttgart 

(Schreiben vom 23.06.2020) 
 
Zu diesem Bebauungsplan haben 
wir keine Bedenken oder Anregun-
gen. 

 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 

(06) Industrie- und Handelskam-
mer Region Stuttgart 
ohne Antwort  
 

 
 

 

 
(07) Stuttgart Netze Betrieb GmbH  
(Schreiben vom 23.06.2020) 
 
Vielen Dank für Ihre E-Mail mit der 
Beteiligung am oben genannten Be-
bauungsplanverfahren.  
Wir haben die Unterlagen auf un-
sere Belange hin durchgesehen und 
nehmen wie folgt Stellung.  
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 
 
 

Im Geltungsbereich befinden sich 
Anlagen der Netze BW (Gas und 
Wasser) sowie Anlagen der Stutt-
gart Netze GmbH (Strom). Weiterhin 
befinden sich im Geltungsbereich 2 
Netzstationen (Darmstädter Str. und 
Sparrhärmlingweg) der Stuttgart 
Netze GmbH. Diese Stationen die-
nen der örtlichen Stromversorgung. 
Konkret betroffen durch die Neubau-
ten und Nachverdichtungen ist un-
sere Netzstation Darmstädter 
Straße. Zur Zeit finden Koordinie-
rungen zwischen dem zuständigen 
Planungsbüro und unseren Fachpla-
nern, bezüglich der Netzstation statt.  
Die Lage unserer Anlagen ist aus 
den beiliegen Bestandsplänen bzw. 

Zur Kenntnis genommen. 
Die Netzstation an der 
Darmstädter Straße wurde im 
vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan festgesetzt und be-
rücksichtigt. 
 

ja 



Anlage 6 
 

 
- 10 - 

Mehrspartenplan im Maßstab 
1:1000 zu entnehmen. 
 

Im Zuge der geplanten Neubebau-
ung bzw. Nachverdichtung und der 
damit veränderten Anforderungen 
an die Strom-Wasser und Gasver-
sorgung sind umfangreiche Netzer-
weiterungen notwendig. Konkrete 
Festlegungen bezüglich der Netzer-
weiterung wie Anzahl der Kunden-
stationen oder Notwendigkeit von 
Verlegungen der Netzstationen sind 
erst möglich, wenn belastbare Leis-
tungswerte oder Verbrauchsdaten 
vorliegen bzw. eine Klärung der 
Netzstation Darmstädter Str. getrof-
fen wurde. 

Zur Kenntnis genommen. 
Zur Beachtung an den Vorha-
benträger weiter gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Netzstation Darmstädter 
Straße bleibt erhalten. Der 
Standort ist mit der Netze BW 
geklärt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 

Im Bereich des Flurstücks 1804, 
Sparrhärmlingweg 7 befindet sich 
die 110 kV Hochspannungsleitung 
(übergeordnete Stromleitung) im 
nicht öffentlichen Straßenbereich. 
Wir bitten Sie, diese Trasse im B-
Plan durch ein Leitungsrecht auszu-
weisen. Schutzstreifenbreite 2 x 1m. 

Liegt außerhalb des Geltungs-
bereichs. 

 

Bei den geplanten Baumstandorten 
ist auf unsere vorhandenen Versor-
gungsleitungen, Rücksicht zu neh-
men. Die einschlägigen Regeln sind 
zu beachten. Sind Leitungsverlegun-
gen auf Grund von geplanten Bäu-
men notwendig, so richten sich die 
Kosten der Verlegung nach den der-
zeit gültigen Verträgen. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
Vorhandene Versorgungsleitun-
gen werden beachtet und be-
rücksichtigt. 

ja 

Wir bitten Sie, den Bauinteressenten 
(Planungsbüro) darauf hinzuweisen, 
dass er sich möglichst frühzeitig mit 
uns zur Planung der Versorgung in 
Verbindung setzt.  
Wir bitten Sie uns an dem weiteren 
Verfahren zu beteiligen. 
 

Zur Kenntnis genommen. Vor-
habenträger wurde informiert. 
 
 
 
Weitere Beteiligung wird zu ge-
sagt. 

 

(08) Polizeipräsidium Stuttgart 
Referat Prävention 
(Schreiben vom 02.07.2020) 
 
1. „Sicherer öffentlicher Raum" 

durch städtebauliche Kriminal-
prävention 
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„Baden-Württemberg ist ein sicheres 
Land. In puncto Sicherheit nehmen 
wir bundesweit regelmäßig eine 
Spitzenposition ein. Darauf ruhen 
wir uns aber nicht aus. Der sichere 
öffentliche Raum ist ein Schwer-
punkt unserer Regierungsarbeit!", 
so der Innenstaatssekretär Wilfried 
Klenk MdL. „Der Sicherheitsan-
spruch der Bürgerinnen und Bürger 
in Baden-Württemberg ist für mich 
und die gesamte Landesregierung 
eine Verpflichtung. Dort, wo die Bür-
gerinnen und Bürger Sicherheit tag-
täglich erleben, legen wir einen be-
sonderen Handlungsschwerpunkt - 
nämlich im öffentlichen Raum", so 
Staatssekretär Klenk weiter. (Staats-
sekretär Wilfried Klenk MdL zur Pro-
jektgruppe „Sicherer öffentlicher 
Raum" in der Pressemitteilung vom 
13.09.2019). 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

2. Betrachtungsraum 
Beim Betrachtungsraum handelt es 
sich um ein reines Wohngebiet, mit 
unterschiedlicher Bebauung. In sehr 
geringem Umfang sind Büroflächen 
als Ergänzung zu Wohnhäusern vor-
handen.  
Insgesamt wird der Stil der Bauzeit 
von den 1950er bis zu Anfang der 
1970er Jahre in allen seinen For-
men erkennbar. Das Betrachtungs-
gebiet wird nördlich und westlich 
durch die Weinberge und Grünflä-
chen begrenzt. Diese haben einen 
hohen Naherholungsfaktor und er-
freuen sich großer Beliebtheit. Süd-
lich der Löwentorstraße schließen 
sich Gewerbegebiete und Mischge-
biete an. Östlich folgen Wohnge-
biete bis zum Hallschlag und dar-
über hinaus. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 

3. Bebauung im örtlichen Umfeld 
Die Planfläche westlich der Wetzla-
rer Straße ist mit einem 14-geschos-
sigen Wohnhaus bebaut, zudem mit 
zwei weiteren Häuserreihen mit Ein-
zelwohnungen in 4-geschössiger 

Zur Kenntnis genommen. 
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Bauweise. In östlicher Richtung be-
findet sich ein 10-geschossiges 
Wohnhaus auf der anderen Seite 
der Wetzlarer Straße, welches 
ebenfalls vom Bebauungsplan er-
fasst wird. Westlich wird das Gebiet 
durch keine Straße flankiert, es 
schließt sich sofort weiter Wohnbe-
bauung, hier mehrgeschossige Dop-
pelhaushälften an. Östlich finden 
sich ebenfalls Häuserreihen und -
riegel, welche teilweise erst jünge-
ren Datums sind, und sich daher 
deutlich von der Bestandsbebauung 
unterscheiden. Innerhalb der Be-
darfsfläche befindet sich ein Ju-
gendhaus und ein Kinderhort. Die 
zur Rede stehende Zusammenle-
gung bzw. Neubau der beiden Ein-
richtungen wurde noch nicht umge-
setzt. 
Die vorhandene Bebauung ist durch 
energetische wie technische Sanie-
rung in den letzten Jahren ertüchtigt 
worden. Kriterien der städtebauli-
chen Kriminalprävention fanden bei 
der Ausgestaltung beispielhafte An-
wendung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

4. Öffentlicher Personennahverkehr 
Eine ursprünglich durch das Wohn-
gebiet führende Buslinie wurde mit 
Betriebsaufnahme der U 12 mit dem 
Linienverlauf durch die Löwentor-
straße eingestellt. Die Haltestelle 
Züricher Straße kann fußläufig in 
unter fünf Minuten erreicht werden. 
Eine Anbindung an das S-Bahn-
Netz erfolgt über die Haltestelle Bad 
Cannstatt (nach Umstieg) oder über 
die Haltestelle Nordbahnhof. Die Si-
tuation verbessert sich auf Fahrzei-
tenseite signifikant, wenn die Stre-
cke 4720, die Schusterbahn, in das 
S-Bahn Netz mit halbstündlicher An-
bindung am Bahnhof Stuttgart-
Münster eingebunden ist. Wie die 
Verknüpfung Stadtbahn mit der S-
Bahn konkret aussehen wird, bedarf 
noch der Planung. 

 
Zur Kenntnis genommen. 
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Vorteilhaft besteht bei der Linienfüh-
rung der U 12 die Möglichkeit, so-
wohl innerstädtische Ziele umsteige-
frei zu erreichen, als auch in ver-
schiedene Naherholungsbereiche zu 
gelangen.  
Aktuell ist die Linie U 12 in stadtein-
wärtiger Richtung als vollständig 
ausgelastet anzusehen. Mit weiterer 
Belastung durch bereits bekannte 
Nachverdichtungen der Wohnbe-
bauung entlang des Linienverlaufs 
ist zu rechnen. Die Auswirkungen 
auf die Fahrgastzahlen infolge von 
möglichen Verkehrsverboten inner-
halb des City-Rings sind nicht ab-
sehbar, können aber durchaus signi-
fikant sein.  
Dies sorgt für ein erhöhtes Risiko 
Opfer einer Straftat zu werden, da 
Enge und Gedränge in Verkehrsmit-
tel erfahrungsgemäß von Straftätern 
genutzt wird, beispielhaft sei hier der 
Taschendiebstahl genannt. 
 

5. Straßenverkehrssituation 
Die bestehende verkehrliche Infra-
struktur weist im Wesentlichen die 
aus der Bauzeit herrührende Struk-
tur auf. Das Bauvorhaben sieht eine 
Erschließung über die Wetzlarer 
Straße vor. Es steht im Raum die 
Wetzlarer Straße als eine Mischver-
kehrsfläche auszubilden.  
Heute dient die Wetzlarer Straße 
dem Quellverkehr und bietet Park-
raum für die Anwohner im reinen 
Wohngebiet. Diese Funktion der 
Wetzlarer Straße sollte aus Gründen 
der Parkplatzbilanz und aus Grün-
den des Quellverkehrs erhalten blei-
ben.  
Eine verkehrliche Reduzierung der 
Wetzlarer Straße würde eine Verla-
gerung des Verkehrs in die 
Darmstädter Straße herbeiführen. 
Weiter soll gerade über die Wetzla-
rer Straße die Erschließung der 
neuen Bauvorhaben und der Be-
standsimmobilien im betrachteten 
Gebiet erfolgen. Die Zufahrten zur 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wetzlarer Straße ist bis zum 
neu gestalteten Fuß- und Fahr-
radbereich für den Kfz-Verkehr 
befahrbar und alle privaten 
Grundstücke und Garagen sind 
weiterhin anfahrbar. Auch öf-
fentliche Parkplätze werden wei-
terhin an der Wetzlarer Straße 
angeboten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja 
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Bestandstiefgarage befinden sich in 
der Wetzlarer Straße.  
Für mögliche Rettungseinsätze, ins-
besondere bei vorhandenen Hoch-
häusern, sollte die Wetzlarer Straße 
vollumfänglich zur Verfügung ste-
hen. 

Die Zufahrten zu den bestehen-
den Tiefgaragen bleiben erhal-
ten. Rettungsfahrzeuge können 
auch weiterhin über die nördli-
che Wetzlarer Straße, die zu ei-
nem Fuß- und Radweg zurück 
gebaut wird, fahren. 

ja 

Eine Radverkehrsführung im Wohn-
quartier selbst und zur Stadtbahn-
haltestelle U 12 Züricher Straße be-
steht nicht. Weiter wurde eine Er-
tüchtigung der Gehwegbreiten in der 
Wegeführung zur genannten Stadt-
bahnhaltestelle nicht vorgenommen. 
Bereits heute ist rein optisch eine 
rege Nutzung dieser Stadtbahnhal-
testelle über den gesamten Tages-
verlauf mit Schwerpunkt der Schul-
und Berufspendlerströme zu be-
obachten. Beim damaligen Ausbau 
der Löwentorstraße im Zusammen-
hang mit der Stadtbahnerneuerung 
der Linie U 12 erfolgte der Ausbau 
des Radwegenetzes entlang der Lö-
wentorstraße, welches heute in 
beide Fahrtrichtungen führt. Eine 
verkehrliche Anbindung an dieses 
Radwegenetz für den Radverkehr in 
gesicherter Weise wäre vorstellbar 
und innovativ. Die Stuttgarter Innen-
stadt befindet sich in einer für Rad-
fahrer/Pedelecfahrer/E-Kleinstfahr-
zeuge vertretbaren Entfernung. 

Zur Kenntnis genommen. 
Die nördliche Wetzlarer Straße 
wird im Rahmen des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans 
neu gestaltet und mehr Platz 
und Fläche für Fußgänger und 
Radfahrer geschaffen. 

 

Für Versorgungsfahrzeuge, entspre-
chend Linienverkehr, sollten Stell-
plätze vorrangig im privaten Raum 
vorgesehenen werden. Diese sollten 
ausreichend dimensioniert sein.  
Eine besondere planerische Erwäh-
nung findet die Abwicklung von An-
dienungs- und Versorgungsverkehr 
bisher nicht. Der Verlust von öffentli-
chen Bewohnerparkplätzen in Lie-
ferzeitfenstern wird durch den Zuge-
winn an Verkehrsfluss aufgewogen, 
wenn Lieferverkehr nicht verbots-
widrig in zweiter Reihe zum Halten 
kommt. Der zunehmenden Bedeu-
tung von individuellem Lieferverkehr 
im Zusammenhang mit marktwirt-

Zur Kenntnis genommen. 
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schaftlichen Veränderungen wird so-
mit Rechnung getragen. Insbeson-
dere vor dem Umstand der nicht 
vorhandenen Nahversorgung ist ge-
rade deshalb mit über die übliche 
Größenordnung hinausgehenden 
Lieferverkehrs, gerade von Dingen 
des täglichen Bedarfs, zu rechnen. 
 

6. Subjektive Sicherheitsaspekte 
und soziale Kontrolle 

6.1 Öffentliche Verkehrsflächen 
Im öffentlichen Verkehrsraum sollten 
raumordnende Aspekte vorhanden 
sein. Die Wegeführung sollte über-
sichtlich und weitgehend geradlinig 
sein. Trampelpfade in Grünanlagen 
sind durch sinnvolle und direkte 
Führung von Wegen und durch 
Trennung der Flächen durch Pflan-
zungen zu vermeiden. 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Eine Verkehrsplanung und Frei-
anlagenplanung liegen dem vor-
habenbezogenen Bebauungs-
plan zu Grunde. 

 
 
 
 

ja 

Da eine entsprechende Umsetzung 
von kriminalpräventiven Aspekten 
auf privaten Flächen und Gebäude-
zugänge im Rahmen des vorange-
gangenen Bebauungsplanverfah-
rens Darmstädter Straße/ Wetzlarer 
Straße (Ca 296) und dessen Umset-
zung vollumfänglich zu erkennen 
sind, und die vorliegenden Pläne die 
Umsetzung im aktuellen Vorhaben 
ebenfalls aufzeigen, sind unserer-
seits hierzu keine ergänzenden 
Empfehlungen auszusprechen. Der 
Bau- und Wohnungsverein Stuttgart 
setzt hier Maßstäbe auf höchster 
Ebene, auch bei den umgesetzten 
Aufwertungen im Altbestand. 

Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Die aktuell angetroffenen Anlagen 
des privaten Trägers sind in einem 
deutlich überdurchschnittlich guten 
und gepflegten Zustand. Einzelne 
festzustellende Vernachlässigungen 
der Bausubstanz und der Grünanla-
gen dürften dem Umstand des an-
stehenden Abrisses bzw. dem Neu-
bau geschuldet sein.  
Die Organisation der Unterhaltmaß-
nahmen aus dem Regiebetrieb des 
Trägers heraus wird von uns als 
sehr vorteilhaft angesehen. 

Zur Kenntnis genommen. 
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6.2 Straßenbeleuchtung 
Eine ausreichende Beleuchtung 
schafft Sicherheit und Wohlbefin-
den. Die Beleuchtung im Plangebiet 
sollte, um kriminalistischen Anforde-
rungen gerecht zu werden, ausrei-
chend sein, um ein Gesicht einer 
Person schon auf eine Distanz von 
5 - 10 Metern erkennen zu können. 
Hierzu ist es auf Grund des Sehver-
mögens des Menschen erforderlich, 
Beleuchtung mit entsprechend brei-
tem Spektrum einzusetzen. 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Für die Straßenbeleuchtung ist die 
DIN 13 201 maßgeblich, eine nut-
zungsbezogene Ausgestaltung im 
Bereich der Planungsfläche entspre-
chend der Beleuchtungssituation 
und der daraus resultierenden Be-
leuchtungsklasse obliegt dem Trä-
ger der Straßenbaulast. Insbeson-
dere im Verlauf der Wetzlarer 
Straße ist unserer Einschätzung 
nach die Beleuchtungsverhältnisse 
als nicht normgerecht anzusehen. 
Wir empfehlen hier eine Nachbesse-
rung durch den Träger der Straßen-
baulast.  
Auf den privaten Flächen ist eine 
ausreichende Beleuchtung vorhan-
den, wobei wir auf den reinen Ver-
bindungswegen, welche keine Auf-
enthaltsfunktion haben, die Installa-
tion von LED-Beleuchtung mit direk-
ter Beleuchtung der Verkehrsfläche 
empfehlen. Die Beleuchtung sollte 
reinweiß, im Bereich von 4000 Kel-
vin liegen. Flächen mit Aufenthalts-
charakter, Spielflächen, sind mit 
warmweißem Licht, 2700 - 3000 
Kelvin, ausreichend beleuchtet. 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beleuchtungsverhältnisse 
werden im Zusammenhang mit 
der Neugestaltung der Wetzlarer 
Straße von der Stadt Stuttgart 
geprüft und angepasst. 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blendwirkungen auf die Fenster der 
oberen Stockwerke beeinträchtigt 
die soziale Kontrolle, da Personen 
und Sachverhalte auf der Freifläche 
nicht mehr erkannt werden können. 
Sie sollten daher unterbleiben. Eine 
Beleuchtung von Gebäuden und de-
ren Flächen könnte im Einzelfall ge-
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prüft werden, ist aber in der aktuel-
len Situation lediglich für die Haus-
nummern in Erwägung zu ziehen. 
 
6.3 Spielplätze und Quartiersplätze  
Quartiersplätze dienen als Treff-
punkte für die Bewohner, als Aufent-
haltsorte für Besucher und sind so-
mit wichtiger Generator für das Ent-
stehen und bestehen von Territoria-
lität mit der Folge von natürlicher 
Überwachung und Verantwortungs-
übernahme für den öffentlichen 
Raum durch die Nutzer. Durch die 
Gestaltung verbessert sich das 
Image des öffentlichen Raums und 
hat direkt Auswirkung auf das Si-
cherheitsempfinden der Bewohner. 
Attraktive öffentliche Treffpunkte 
sorgen für Passantenverkehr und 
fördern überdies die Bereitschaff zur 
Übernahme freiwilliger sozialer Kon-
trolle auch durch diesen Personen-
kreis. 

 
Zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen der Freianlagenpla-
nung wird ein neuer Quartiers-
platz an der Wetzlarer Straße im 
Übergang zum Hochhaus Wetz-
larer Straße 25 geplant und an-
gelegt. 

 

Durch die in der Planung ange-
dachte Schaffung eines belebten 
„Quartiersplatz" wird dem Wohn-
standort eine zusätzliche Identität 
verliehen. Bei der Materialwahl in 
der Gestaltung sollte der Schutz vor 
Sachbeschädigungen ein wichtiges 
Auswahlkriterium sein, damit die In-
vestitionen nachhaltig sind und die 
Folgekosten für Schadensbeseiti-
gung möglichst gering ausfallen. 
Stadtmöbel aller Art sollten robust 
sein und trotzdem die Bedürfnisse 
unterschiedlicher Nutzergruppen - z. 
B. auch älterer Menschen - berück-
sichtigen. 

Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Wir regen eine aktive Belebung der 
vorhandenen und geplanten Quar-
tiersplätze an. Als Maßnahme 
könnte die Organisation von Nah-
versorgung, welche im gesamten 
Gebiet weit unterdurchschnittlich ist, 
empfohlen werden. Hier bietet sich 
der Einsatz von mobilen Verkaufs-
ständen oder Verkaufsfahrzeugen 
an.  

Zur Kenntnis genommen. 
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Der Betrieb des Nachbarschafts-
treffs wird als sinnvolle und zielfüh-
rende Einrichtung angesehen. Die-
ser trägt zur Stärkung des territoria-
len Empfindens der Bewohner bei 
und fördert die Übernahme von sozi-
aler Verantwortung. 
 
6.4 Bewohnerstruktur 
Die Bewohnerstruktur ist sozial, so-
ziologisch und demografisch gleich-
mäßig, an den städtischen Durch-
schnittswerten orientiert sogar er-
freulich positiv, durchmischt. Es sind 
keine signifikanten Spitzen festzu-
stellen. Das bisher angewendete 
System der Wohnungsvergabe 
durch den Bau- und Wohnungsver-
ein sollte weiter Anwendung finden.  
Im Hinblick auf die zu erwartenden 
demografischen Veränderungen 
wäre eine prozentuale Erhöhung 
des lebensälteren Bewohneranteils 
vertretbar. Zumal für Kinder und Ju-
gendliche so keine neuen Ressour-
cen (Tagesstätte, Schulen, Spielflä-
chen) geschaffen werden müssten.   

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 

6.5 Grünanlagen und offene Flä-
chen zwischen den Gebäuden 

Wir empfehlen, bestehende Bäume 
bis zu einer Stammhöhe von 2 Me-
tern freizuschneiden. Dieser Bereich 
sollte während der Vegetations-
phase auch freigehalten werden. 
Aktuell sind vereinzelte Bäume vor-
handen, welche den Überblick und 
die Übersichtlichkeit dahingehend 
einschränken. Büsche, welche nur 
zur Raumordnung eingesetzt wer-
den, sollten unserer Empfehlung 
nach eine Höhe von 80 cm nicht 
überschreiten. 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen der Freianlagenpla-
nung werden die unbebauten 
Flächen neu geordnet und ge-
staltet. Bäume werden teilweise 
ersetzt aber auch neu gepflanzt. 

 
 
 
 
 

Anpflanzungen sollten, um nicht 
eine Versteckmöglichkeit zu bieten, 
mindestens fünf Meter von Wegen 
entfernt sein, Ausnahmen gelten für 
Hecken, die als Einfriedung gese-
hen werden, oder Aufenthaltsberei-
che trennen. 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Neue, an zentralen Standorten zu 
pflanzende Bäume, sollten über ei-
nen schlanken Kronenwuchs verfü-
gen, oder eine sehr offene Krone 
verfügen, um die Sichtachsen wäh-
rend der Vegetationsphase nicht zu 
unterbrechen. 

 

Die Vegetation sollte die Wirkung 
von Beleuchtungskörpern nicht be-
einträchtigen. Hier könnte unseres 
Erachtens im Bereich der öffentli-
chen Baulast aktuell entsprechend 
nachgesteuert werden. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

 

7. Vandalismus 
Aktuell können im Betrachtungsge-
biet keine relevanten Schäden durch 
Vandalismus von Seiten der Polizei 
festgestellt werden. Das Gebiet Bir-
kenäcker ist in der polizeilichen Kri-
minalstatistik in diesem Deliktsfeld 
zum Stuttgarter Durchschnitt deut-
lich unterbelastet.  
Wir sehen keinen Bedarf an Ausge-
staltungen, die über den schon sehr 
umfänglich geplanten Umfang hin-
ausgehen. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 

8. Wegeleitsysteme 
Eine gute Orientierung in Gebäuden 
oder im öffentlichen Raum reduziert 
Unsicherheit. Wo Richtungshinweise 
erforderlich sind, können diese 
durch Beschilderung, Markierungen 
oder Farbgestaltung zum Ausdruck 
kommen. Hausnummern sollten 
schon von weitem deutlich erkenn-
bar - und nachts beleuchtet - sein.  
Während in den halböffentlichen Be-
reichen, gemeint sind die Flächen 
des Trägers, eine umfangreiche Ori-
entierung möglich ist, sollte im Be-
reich der städtischen Straßenbau-
last nachgesteuert werden. Es feh-
len im Gebiet Birkenäcker ausrei-
chend Hinweise auf Wege zu ÖPNV 
Haltestellen, Straßennamen und in-
nerörtliche Ziele. Die Verkehrsfüh-
rung ist unübersichtlich und die Be-
schilderung nicht ausreichend/voll-

 
Zur Kenntnis genommen. 
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ständig. Zur Reduzierung von Ver-
stößen und Untermauerung von be-
stehenden Verkehrsverboten regen 
wir eine Erweiterung der Beschilde-
rung an. Hierunter fällt auch der 
frühzeitige Hinweis in der Züricher 
Straße und im Sparrhärmlingweg 
auf die Situation in Richtung Hahne-
mannstraße und Burgholzhof. 
 
Tiefgaragen und unterirdische Zu-
gänge 
Die Tiefgaragen sollten optimaler 
Weise so weit möglich mittels Licht-
gittern oder Fenster mittels natürli-
chen Lichts beleuchtet werden. Na-
türliches Licht erhöht das Wohlbefin-
den der Benutzer und steigert das 
subjektive Sicherheitsgefühl. Wo 
dies nicht möglich ist, ist der Effekt 
von natürlichem Licht durch im ent-
sprechenden Bereich erscheinen-
den Kunstlicht sicherzustellen. Eine 
ausreichende Beleuchtung mit min-
destens 300 Lux am Boden und 
4000 Kelvin in Bereichen mit Fahr-
zeugverkehr wäre unserer Meinung 
nach ratsam. In reinen Fußgänger-
bereichen, somit Zugängen und 
Treppenhäusern im Parkhaus, wäre 
es zudem wünschenswert, mindes-
tens 270 Lux zu erreichen und 3000 
Kelvin. Abweichende Vorsehriffen 
für Fluchtwegbeleuchtung werden 
von dieser Empfehlung nicht be-
rührt. 
Ein Leitsystem mit Bodenmarkierun-
gen vervollständigt ein System mit 
Wegweisern. 
 

 
 
Die Tiefgaragen liegen außer-
halb des Geltungsbereiches. 

 

9. Einbruchsschutz I Diebstahls-
schutz 

Grundsätzlich empfehlen wir, Fahr-
radabstellplätze und Stellplätze für 
Pedelecs innerhalb von Gebäuden 
mit verschließbaren Räumen anzu-
legen. Bei Gemeinschaftsräumen 
sollen technische Einrichtungen zur 
Sicherung der Räder vorhanden 
sein. Die Einrichtung von Abstell-
möglichkeiten in frei zugänglichen 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Im Zuge der Sanierung und des 
Anbaus des Gebäudes Wetzla-
rer Straße 25 sind drei wetterge-
schützte, abschließbare Fahr-
radräume im Erdgeschoss des 
Wohnhochhauses geplant. 

 
 

 
ja 
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Tiefgaragen kommt dem Abstellen 
im Freien gleich. Sollte dies der Fall 
sein, so raten wird zu Abstellanla-
gen, welche den Anforderungen der 
Norm DIN EN 79008 hinsichtlich des 
Diebstahlschutzes entsprechen. 
Fahrradabstellanlagen im Freien 
sollten bei den Gebäudezugängen 
liegen, sie sollten vom Gebäude aus 
einsehbar sein, damit eine Kontrolle 
möglich ist. 
Wir möchten an dieser Stelle, auf 
die unserer Ansicht nach hervorra-
gende Anordnung der Räume inner-
halb der Gebäude hinweisen, wel-
che zu einer guten Kontrolle des 
Wohnumfeldes von innen nach au-
ßen beiträgt. Es gibt schon jetzt 
keine öffentlichen Bereiche, welche 
nicht oder nur schlecht eingesehen 
werden könnten. Auch bei der vor-
gesehenen Bebauung wird sich dies 
nicht ändern. Es bleiben ausrei-
chend Sichtachsen vorhanden, Zu-
gänge sind von anderen Gebäuden 
einsehbar, auf Spielflächen wird so-
ziale Kontrolle aus den Gebäuden 
heraus ausgeübt. 

Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Eine individuelle sicherheitstechni-
sche Beratung für die Sicherung der 
Gebäude nach technischen Stan-
dards wird durch die Kriminalpolizei-
liche Beratungsstelle angeboten.  
Eine sicherheitstechnische Beratung 
ist kostenlos und unverbindlich. 
Kontaktadresse:  
Polizeipräsidium Stuttgart  
Referat Prävention-Kriminalpolizeili-
che Beratungsstelle  
Löwentorbogen 9 A  
70376 Stuttgart 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

 

10. Beteiligung 
Das Polizeipräsidium Stuttgart, fe-
derführend vertreten durch das Re-
ferat Prävention, würde auch zu-
künftig um Beteiligung am weiteren 
Verfahren bitten, um gegebenenfalls 
Anregungen zur städtebaulichen Kri-
minal- und Verkehrsprävention zu 
geben.  

 
Zur Kenntnis genommen. 
Weitere Beteiligung ist erfolgt. 
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(09) Regierungspräsidium Stutt-
gart 
Abteilung Wirtschaft und Infra-
struktur 

(Schreiben vom 10.06.2020) 
 
Vielen Dank für die Beteiligung an 
o.g. Verfahren. Die Unterlagen wur-
den ins Intranet eingestellt bzw. 
durch Ref. 21 ausgelegt und 
dadurch den Fachabteilungen im 
Hause zugänglich gemacht.   
 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Es handelt sich nach dem von Ihnen 
vorgelegten Formblatt um einen ent-
wickelten Bebauungsplan. Nach 
dem Erlass des Regierungspräsidi-
ums vom 10.02.2017 erhalten Sie 
keine Gesamtstellungnahme des 
Regierungspräsidiums. Die von 
Ihnen benannten Fachabteilungen 
nehmen bei Bedarf jeweils direkt 
Stellung.   
 
Aus raumordnerischer Sicht werden 
keine Bedenken geäußert. 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 

 

Ansprechpartner in den weiteren 
Abteilungen des Regierungspräsidi-
ums: 

  

Abt. 3 Landwirtschaft 
Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr 
Abt. 5 Umwelt 
Abt. 8 Denkmalpflege 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Hinweis:  
Wir bitten künftig – soweit nicht be-
reits geschehen – um Beachtung 
des Erlasses zur Koordination in 
Bauleitplanverfahren vom 
10.02.2017 mit jeweils aktuellem 
Formblatt (abrufbar unter 
https://rp.baden-württem-
berg.de/Themen/Bauen/Bauleitpla-
nung/Seiten/default.aspx ). 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Zur Aufnahme in das Raumord-
nungskataster wird gemäß § 26 
Abs. 3 LplG gebeten, dem Regie-
rungspräsidium nach Inkrafttreten 
des Planes eine Mehrfertigung der 

Zur Kenntnis genommen. 
Mehrfertigung wird zugesagt. 
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Planunterlagen – soweit möglich 
auch in digitaler Form – zugehen zu 
lassen. 
 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Landesamt für Denkmalpflege 
(Schreiben vom 19.06.2020) 
 
Das Landesamt für Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Stuttgart 
nimmt zu o.g. Planung folgenderma-
ßen Stellung: 

 
 
 
 
 

 

Das Plangebiet liegt vollständig im 
Bereich des Kulturdenkmals gem. § 
2 DSchG: Römische Zivilsiedlung - 
westlich des Reiterkastells - Cann-
statt, an der ehemaligen Römer-
straße (heute Sparrhärmlingweg). 
Trotz der bestehenden Bebauung ist 
zwischen und ggf. auch unter den 
Bestandgebäuden weiterhin mit - 
möglicherweise umfangreichen - ar-
chäologischen Funden und Befun-
den - Kulturdenkmalen gem. § 2 
DSchG - zu rechnen. Es besteht ein 
öffentliches Interesse am Erhalt von 
Kulturdenkmalen. Um einer undoku-
mentierten Zerstörung vorzubeugen, 
sind weitere archäologische Unter-
suchungen notwendig ggf. gefolgt 
von Ausgrabungen. 

Zur Kenntnis genommen. 
In die Hinweise des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans 
aufgenommen. 
 

 
ja 

Angeregt wird, dem Landesamt für 
Denkmalpflege möglichst frühzeitig 
geeignete Planunterlegen zur Verfü-
gung zu stellen, die erkennen las-
sen, in welchen Bereichen des Plan-
gebietes in der Vergangenheit ins. 
bereits welche Arten von Bodenein-
griffe stattgefunden haben. Dies be-
trifft insbesondere den Bau der Be-
standsgebäude. 

Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Wir regen zudem an, in solchen Be-
reichen des Plangebietes, in denen 
ungestörte Bodenschichten zu er-
warten sind, frühzeitig im Vorfeld 
von Bodeneingriffen - auch bereits 
im Rahmen von Abbrucharbeiten, 
Leitungstrassen etc. - auf Kosten 
des Planungsträgers den Humusab-
trag / Oberbodenabtrag zeitlich vor-

Zur Kenntnis genommen. 
 
Zur Beachtung an den Vorha-
benträger weitergegeben. 
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gezogen in Anwesenheit eines Mit-
arbeiters der Archäologischen Denk-
malpflege durchzuführen. Dies be-
trifft insbesondere auch die unbe-
bauten Freiflächen. Für diese Arbei-
ten ist ein ausreichend großes Zeit-
fenster bis zum Baubeginn freizuhal-
ten, da mit wissenschaftlichen Aus-
grabungen / Dokumentationen in 
Bereichen archäologischer Befunde 
zu rechnen ist. Diese Maßnahme 
frühzeitig durchzuführen, ist im Inte-
resse des Planungsträgers sowie 
der Bauherren, da hiermit Planungs-
sicherheit erreicht werden kann und 
Wartezeiten durch archäologische 
Grabungen vermieden oder mini-
miert werden können. Eine schriftli-
che Terminvereinbarung ist notwen-
dig. Sollten sich hierbei archäologi-
sche Befunde zeigen ist im An-
schluss daran mit wissenschaftli-
chen Ausgrabungen zu rechnen, so-
fern seitens des Planungsträgers an 
der Ausdehnung des Plangebiets in 
der derzeitigen Form festgehalten 
wird. Wir weisen darauf hin, dass im 
Falle einer notwendigen Rettungs-
grabung die Bergung und Dokumen-
tation der Kulturdenkmale durch den 
Planungsträger/ Bauherrn finanziert 
werden muss. 

 
 

  

Regierungspräsidium Stuttgart 
Abteilung Umwelt 
(Schreiben vom 09.07.2020) 
das Regierungspräsidium Stuttgart, 
Abteilung 5 - Umwelt, nimmt zu der 
im Betreff genannten Planung wie 
folgt Stellung: 
 

  

Naturschutz:  
Naturschutzgebiete sowie Flächen 
des Artenschutzprogramms Baden-
Württemberg sind von dem Vorha-
ben nicht betroffen. 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Bei den geplanten Maßnahmen ist 
der gesetzliche Artenschutz nach § 
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44 BNatSchG, hier insbesondere 
auch mögliche Vorkommen von Vö-
geln und Fledermäusen, zu berück-
sichtigen: 
Bei der Sanierung bzw. dem Abriss 
bestehender Gebäude sind insbe-
sondere auch mögliche Vorkommen 
von Vögeln und Fledermäusen zu 
berücksichtigen. Wir verweisen in 
diesem Zusammenhang auch auf 
den Internetauftritt des Tübinger 
Projektes „Artenschutz am Haus": 
www.artenschutz-am-haus.de. 

Zur Kenntnis genommen. 
Verweis auf gutachterliche Stel-
lungnahme zur Artenschutzun-
tersuchung. 

 
ja 

- Das Risiko einer signifikanten Er-
höhung von Vogelschlag an 
Glasbauteilen ist gemäß § 44 
BNatSchG zu vermeiden. Daher 
sind grundsätzlich große Glasflä-
chen und Über-Eck-Verglasun-
gen möglichst auszuschließen. 

- Informationen für nachhaltige 
Beleuchtungskonzepte zum 
Schutz von Menschen, aber 
auch zum Schutz von z.B. Insek-
ten und nachtaktiven Tieren ge-
ben Ihnen folgende Internet-
Links: 
https://www.sternenpark-
schwaebische-alb.de/richtig-um-
ruesten.html 

https://www.biosphaerenreservat-
rhoen.de/service/publikationen/ 
(Stichwort: Außenbeleuchtung). 

Zur Kenntnis genommen. 
Hinweise zum Vogelschlag und 
zur Beleuchtung sind im vorha-
benbezogenen Bebauungsplan 
und in den Durchführungsver-
trag aufgenommen 

 
ja 

- Falleffekte, insbesondere für 
Kleintiere, sollten durch engstre-
bige Gullydeckel und engma-
schige Schachtabdeckungen re-
duziert werden (s. http://www.ar-
tenschutz-am-haus.de/doku-
mente-links/dokumente/ (Infor-
mationsblatt Tierfallen im Sied-
lungsbereich). 

Es wird angeregt, an Bäumen des 
Plangebiets sowie an oder in Ge-
bäudefassaden künstliche Nisthilfen 
für Vögel und künstliche Quartiere 
für Fledermäuse anzubringen. Bei 
der Initiierung bzw. Organisation ei-
ner dauerhaften Betreuung der Nist-
hilfen und Quartiere können ggf. die 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Verweis auf gutachterliche Stel-
lungnahme zur Artenschutzun-
tersuchung. 
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örtlichen Naturschutzvereinigungen 
unterstützen. 
- Des Weiteren wird angeregt, 

nicht nur auf öffentlichen, son-
dern auch auf privaten Grünflä-
chen im Plangebiet möglichst 
standortheimische Bäume, 
Sträucher, Stauden und Gräser 
zu verwenden. 

Durch dauerhafte extensive Begrü-
nung von Flachdächern und 
schwach geneigten Dachformen 
verringert sich der Abfluss von Nie-
derschlagswasser und gleichzeitig 
werden Nahrungshabitate für zahl-
reiche Tierarten geschaffen. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
Verweis auf Festsetzung der 
Baumpflanzungen und die Hin-
weise zur standortgerechten An-
pflanzung. Der überwiegende 
Teil der Baumpflanzungen im 
Plangebiet findet an von Belas-
tungen durch Hitze ausgesetz-
ten Platz- und Straßensituatio-
nen gekennzeichneten Stellen 
statt. Das Plangebiet liegt im 
Siedlungsbereich. Die Festset-
zung von standortgerechten Ge-
hölzarten wird als zielführend 
angesehen. 

ja 

Vor Baubeginn ist deshalb u.a. mit 
der zuständigen unteren Natur-
schutzbehörde ein Maßnahmenkon-
zept abzustimmen. 
Nur dann, wenn für streng ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten 
eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG oder eine Befreiung nach 
§ 67 BNatSchG erforderlich ist, be-
darf es eines Antrags an das Regie-
rungspräsidium (Referat 55). Glei-
ches gilt, wenn es sowohl für streng 
als auch für nicht streng geschützte 
Arten einer Ausnahme oder Befrei-
ung bedarf. 

Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Eine Betroffenheit streng geschütz-
ter Arten kann zum jetzigen Zeit-
punkt nicht ausgeschlossen werden, 
da uns keine entsprechenden Gut-
achten vorgelegt wurden. Es wird 
deshalb die spätere Beurteilung der 
unteren Naturschutzbehörde, die für 
die weitere fachliche Beurteilung zu-
nächst zuständig ist, bzw. ein ent-
sprechender Antrag der Kommune 
abgewartet, bevor im Rahmen einer 
erneuten angemessenen Fristset-
zung ggf. eine fachliche Stellung-
nahme erfolgt. Die weitere natur-
schutzfachliche Beurteilung sowie 
die artenschutzrechtliche Prüfung 
gemäß §§ 44 ff BNatSchG obliegen 
jedoch grundsätzlich zunächst der 
unteren Naturschutzbehörde. 

Zur Kenntnis genommen. 
Verweis auf gutachterliche Stel-
lungnahme zur Artenschutzun-
tersuchung. 
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Wenn Festsetzungen eines BPL mit 
den Regelungen einer naturschutz- 
bzw. artenschutzrechtlichen Ver-
botsregelung nicht zu vereinbaren 
sind, ist der BPL mangels Erforder-
lichkeit dann unwirksam, wenn sich 
die entgegenstehenden naturschutz- 
bzw. artenschutzrechtlichen Rege-
lungen als dauerhaftes rechtliches 
Hindernis erweisen. Wirksam ist der 
BPL hingegen, wenn für die ge-
plante bauliche Nutzung die Ertei-
lung einer Ausnahme oder Befrei-
ung von diesen Bestimmungen 
rechtlich möglich ist, weil objektiv 
eine Ausnahme- oder Befreiungs-
lage gegeben ist und einer Überwin-
dung der artenschutzrechtlichen 
Verbotsregelung auch sonst nichts 
entgegensteht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Der Baum, der die Fortpflan-
zungsstätte des Grünspechts 
beherbergt hatte, wurde bereits 
entfernt. Hierzu haben bereits 
Abstimmungen zwischen der 
Bauherrschaft und der unteren 
Naturschutzbehörde hinsichtlich 
FCS-Maßnahmen stattgefun-
den.  

 

Bei Rückfragen stehen Ihnen 
Mitarbeitende zur Verfügung. 
 

  

(10) Regierungspräsidium Frei-
burg 
Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau 

(Schreiben vom 07.07.2020) 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zu-
ständigkeit für geowissenschaftliche 
und bergbehördliche Belange äußert 
sich das Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau auf der 
Grundlage der ihm vorliegenden Un-
terlagen und seiner regionalen 
Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
1 Rechtliche Vorgaben aufgrund 
fachgesetzlicher Regelungen, die 
im Regelfall nicht überwunden 
werden können 

 
Keine 
 
2 Beabsichtigte eigene Planungen 
und Maßnahmen, die den Plan be-
rühren können, mit Angabe des 
Sachstandes 
 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Keine 
 

3 Hinweise, Anregungen oder Be-
denken 

Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im 
Anhörungsverfahren als Träger öf-
fentlicher Belange keine fachtechni-
sche Prüfung vorgelegter Gutachten 
oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingeni-
eurgeologisches Übersichtsgutach-
ten, Baugrundgutachten oder geo-
technischer Bericht vorliegt, liegen 
die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutach-
tenden Ingenieurbüros. 
 
Andernfalls empfiehlt das LGRB die 
Übernahme der folgenden geotech-
nischen Hinweise in den Bebau-
ungsplan: 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Das Plangebiet befindet sich auf 
Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten (einschließlich der 
Baugrundkarte Stuttgart) im Verbrei-
tungsbereich von Gesteinen der 
Grabfeld-Formation (Gipskeuper). 
Diese werden von wahrscheinlich 
zwischen 3 m und 6 m mächtigen 
quartären Lockergesteinen (Löss-
führende Fließerde, Hanglehm) 
überdeckt.  
 

Zur Kenntnis genommen; 
wurde in die Hinweise aufge-
nommen. 
 

ja 

Mit einem kleinräumig deutlich un-
terschiedlichen Setzungsverhalten 
des Untergrundes sowie mit lokalen 
Auffüllungen vorangegangener Nut-
zungen, die ggf. nicht zur Lastabtra-
gung geeignet sind, ist zu rechnen. 
 
Verkarstungserscheinungen (offene 
oder lehmerfüllte Spalten, Hohl-
räume, Dolinen) sind nicht auszu-
schließen. Sollte eine Versickerung 
der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich 
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zulässig sein, wird auf das Arbeits-
blatt DWA-A 138 (2005) verwiesen 
und im Einzelfall die Erstellung ei-
nes entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfoh-
len. Wegen der Gefahr einer Ver-
schlechterung der Baugrundeigen-
schaften sowie ggf. von Sulfatge-
steinslösung im Untergrund sollte 
von der Errichtung technischer Ver-
sickerungsanlagen (z. B. Sicker-
schächte, Sickerbecken, Mulden-Ri-
golen-Systeme zur Versickerung) 
Abstand genommen werden.  
 
Bei etwaigen geotechnischen Fra-
gen im Zuge der weiteren Planun-
gen oder von Bauarbeiten (z. B. 
zum genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshori-
zontes, zum Grundwasser, zur Bau-
grubensicherung, bei Antreffen ver-
karstungsbedingter Fehlstellen wie 
z. B. offenen bzw. lehmerfüllten 
Spalten) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß 
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro 
empfohlen. 
 

Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundli-
cher Sicht keine Hinweise, Anregun-
gen oder Bedenken vorzubringen. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus 
rohstoffgeologischer Sicht keine 
Hinweise, Anregungen oder Beden-
ken vorzubringen. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Grundwasser 
Das Plangebiet liegt außerhalb ei-
nes bestehenden oder geplanten 
Wasserschutzgebietes, aber inner-
halb der Außenzone des Heilquel-
lenschutzgebietes für die staatlich 
anerkannten Heilquellen in Stuttgart-
Bad Cannstatt und Stuttgart-Berg 

 
Zur Kenntnis genommen. 
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(Rechtsverordnung des Regierungs-
präsidiums Stuttgart vom 
11.06.2002).  
Aus hydrogeologischer Sicht sind 
zur Planung keine weiteren Hin-
weise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen.  
 
Bergbau 
Gegen die Planung bestehen von 
bergbehördlicher Seite keine Ein-
wendungen. 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

 
Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Be-
lange des geowissenschaftlichen 
Naturschutzes nicht tangiert. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Unter-
grundverhältnisse können dem be-
stehenden Geologischen Karten-
werk, eine Übersicht über die am 
LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen 
werden. 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Des Weiteren verweisen wir auf un-
ser Geotop-Kataster, welches im In-
ternet unter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (An-
wendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann. 
 

  

(11) Stuttgarter Straßenbahnen 
AG 
Ohne Antwort 
 

 
 

 

(12) terranets bw 

Ohne Antwort 
 

  

(13) Vodafone (Unity Media 
GmbH) 

(Schreiben vom 17.06.2020) 
 
Im Planbereich liegen Versorgungs-
anlagen der Vodafone BW GmbH. 
Wir sind grundsätzlich daran interes-
siert, unser glasfaserbasiertes Ka-

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 

http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
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belnetz in Neubaugebieten zu erwei-
tern und damit einen Beitrag zur Si-
cherung der Breitbandversorgung 
für Ihre Bürger zu leisten.  
Ihre Anfrage wurde an die zustän-
dige Fachabteilung weitergeleitet, 
die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit 
in Verbindung setzen wird. Bis dahin 
bitten wir Sie, uns am Bebauungs-
planverfahren weiter zu beteiligen.  
Für Rückfragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. Bitte geben 
Sie dabei immer unsere obenste-
hende Vorgangsnummer an. 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Weitere Beteiligung wird zuge-
sagt. 
 

(14) Verkehrs- und Tarifverbund 
Stuttgart GmbH 

(Schreiben vom 03.07.2020) 
 
Gegen die Aufstellung des o.g. Be-
bauungsplans haben wir weder Ein-
wände noch Anregungen zu Ergän-
zungen.  
Der Planbereich liegt - wie in den 
Allgemeinen Zielen und Zwecken 
der Planung unter „Erschließung, 
Ruhender Verkehr" dargestellt - im 
Einzugsbereich der Stadtbahn-Hal-
testelle „Züricher Straße", die von 
der Linie U12 bedient wird. Eine 
sehr gute ÖPNV-Anbindung ist so-
mit vorhanden.  

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eine Beteiligung des VVS am weite-
ren Verfahren erscheint entbehrlich. 

Zur Kenntnis genommen. 
 

 

(15) Verband Region Stuttgart 

(Schreiben vom 30.06.2020) 
Zum derzeitigen Planungsstand 
kann folgende vorläufige Stellung-
nahme abgegeben werden: 
Der Planung stehen regionalplaneri-
sche Ziele nicht entgegen.  
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 

Dem geht folgender Sachvortrag vo-
raus: 
Mit der Aufstellung des Bebauungs-
plans sollen planungsrechtliche 
Grundlagen für die wohnbauliche 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
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Nachverdichtung eines in Stuttgart - 
Bad Cannstatt gelegenen Plange-
biets geschaffen werden. Der Gel-
tungsbereich umfasst ca. 1,9 ha und 
ist baulich vorgeprägt. Die brand-
schutztechnische Sanierung eines 
Bestandsgebäudes wird genutzt, um 
eine bauliche Erweiterung zu vollzie-
hen. So können hier 22 neue 
Wohneinheiten entstehen. Durch die 
Neuerrichtung weiterer Wohnge-
bäude können zusätzlich 76 
Wohneinheiten geschaffen werden. 
Der Bebauungsplan wird nach § 13a 
aufgestellt und ist aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt. 

 
 
 
 
Nach aktueller Planung entste-
hen 25 neue Wohneinheiten im 
geplanten Anbau. 
 
 
 
 
 
 

Sobald die Planunterlagen weiter 
ausgearbeitet sind, wird eine ver-
bindliche regionalplanerische Stel-
lungnahme durch den Planungsaus-
schuss des Verbandes Region Stutt-
gart beschlossen. 
Um weitere Beteiligung am Verfah-
ren wird gebeten. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
Weitere Beteiligung wird erfol-
gen. 

 

(16) Zweckverband Bodensee-
wasserversorgung 

(Schreiben vom 10.06.2020) 
 
im Bereich dieser Maßnahme befin-
den sich weder vorhandene noch 
geplante Anlagen der BWV. Es wer-
den daher keine Bedenken erhoben.  
Eine weitere Beteiligung am Verfah-
ren ist nicht erforderlich.  
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 Zur Kenntnis genommen. 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Wetzlarer Straße 25 (Ca 315/1)  
in Stuttgart - Bad Cannstatt 
- Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 

 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 

Behörde und sonstige Träger  
öffentlicher Belange 

Stellungnahme: Ergebnis/ 
Berück-
sichti-
gung: 

(01) Liegenschaftsamt 
(Schreiben vom 11.12.2023) 

  

Keine Einwände oder Ergänzun-
gen 
 

Zur Kenntnis genommen  

(02) Garten-, Friedhofs- und 
Forstamt 

(Schreiben vom 02.01.2024) 
 
Zum Durchführungsvertrag: 
Die Vorlage des Durchführungs-
vertrags kann aus unserer Sicht 
mitgezeichnet werden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass auf 
Seite 15/20 des Durchführungs-
vertrags die Nummerierung der 
Flächen, (Abb. 1: öff. zugängliche 
Flächen - Ausschnitt Anlage 1) 
auf dem Lageplan geändert wur-
den. Die Nummerierungen sollten 
passend im Textteil auf den Sei-
ten 10, 11 und 13 geändert wer-
den. In den Sätzen: Auf den von 
dem Garten-, Friedhofs und 
Forstamt zu übernehmende Flä-
chen 1 und 3, in jeweils, zu über-
nehmende Flächen 1.1, 1.2, 3.1 
und 3.2. 
 
Stellungnahme zum Freianlagen-
plan (Anlage 8): 
Das Garten-, Friedhofs- und 
Forstamt bevorzugt eine Anord-
nung der Sitzelemente entlang 
der Stahleinfassung. So können 
diese direkt über den befestigten 
Belag erreicht werden. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Hinweis zum Durchführungsvertrag 
wurden berücksichtigt und eingear-
beitet. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Die Nummerierung im Durchfüh-
rungsvertrag wurde entsprechend  
angepasst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. Die Frei-
flächengestaltungsplanung wurde 
besprochen und abgestimmt. 
Die Sitzelemente wurden nach 
Rücksprache bereits angepasst. 
Eine weitere Änderung ist nicht 
vorgesehen. 

 
 
 
 
ja 
 
 
 
 
ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
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Dies ist in der weiteren Planung 
zu berücksichtigen.  

(03) Amt für Umweltschutz  
(Schreiben vom 03.01.2024) 
Das Amt für Umweltschutz nimmt 
im Rahmen der Beteiligung ge-
mäß § 4 (2) wie folgt Stellung: 
 
Naturschutz (Ansprechpart-
ner/in: GZ 36-2.23, Nebenstelle 
88647)  
Der Artenschutz wurde abgear-
beitet. Entsprechende Maßnah-
men sind im Bebauungsplan fest-
gesetzt, daher gibt es keine wei-
teren Bedenken oder Anregun-
gen. 
 
Grundwasserschutz (An-
sprechpartner/in: 36-3.61.4, Ne-
benstelle 81937)  
Die Belange des technischen 
Grundwasserschutzes wurden 
ausreichend berücksichtigt. 
In Anl. 6 mit den planungsrechtli-
chen Festsetzungen sind alle in 
der Vergangenheit genannten 
Hinweise berücksichtigt worden. 
 
In Anl. 3 mit der Begründung wird 
auf die Lage in der Außenzone 
des Heilquellenschutzgebietes 
hingewiesen. Durch die Tiefen-
lage des Grundwassers kann der 
weitere Vermerk, dass "die Best-
immungen der Schutzgebietsver-
ordnung werden beachtet" bezo-
gen auf die Ausführungen in den 
weiteren Anlagen zum Bebau-
ungsplan genügen. 
 
Immissionsschutz (Ansprech-
partner/in: 36-3.35, Nebenstelle 
88667) 
 
Im Durchführungsvertrag Ziffer 12 
ist ein veralteter Link angegeben. 
Bitte folgenden Link verwenden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. Link 
wurde im Durchführungsvertrag 
durch den neuen ersetzt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
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https://www.stuttgart.de/me-
dien/ibs/merkblatt-staubminde-
rung-bei-grossbaustellen.pdf 
 
Im Geltungsbereich befindet sich 
eine Netzstation der Stuttgart 
Netze GmbH (Netzstation 
Darmstädter Straße). Es fanden 
laut Anlage 6 „Frühzeitige TöB-
Beteiligungen“ Koordinierungen 
zwischen dem Planungsbüro und 
der Stuttgart Netze Betrieb GmbH 
bezüglich der Netzstation statt. 
Ergebnisse sind dem Amt für Um-
weltschutz nicht bekannt. Des-
halb wird vorsorglich darauf hin-
gewiesen, dass von solchen 
Netzstation Lärmemmissionen 
ausgehen, die durch das Heran-
rücken der Wohnnutzung durch-
aus zu einem nächtlichen Immis-
sionskonflikt führen können. 
 
Zusätzlich ist eine Aussage zur 
elektromagnetischen Strahlung 
notwendig. 
Derzeit wird parallel das Bauge-
such zu dieser Planung bearbei-
tet; das Baurechtsamt wird eben-
falls auf diese Problematik hinge-
wiesen. 
 
Durch die 11 offenen Stellplätze 
im westlichen Außenbereich ist 
insbesondere nachts mit einer 
Lärmbelastung durch die langen 
Fahrbewegungen und durch z.B. 
Türanschlägen zu rechnen. Sol-
che Emissionen gelten zwar nach 
der gängigen Rechtsprechung für 
die baurechtlich notwendigen 
Stellplätze als ortsüblich, im Rah-
men einer Neuplanung wird emp-
fohlen dennoch folgende Verbes-
serungsmöglichkeit zu prüfen: 

Einhausung der Stellplätze in Ga-
ragen oder zumindest Überdach-
ung mit Carports mit Rückwand 
(auch zum Schutz des Nach-
bargebäudes Darmstädter Straße 
87). 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. Es han-
delt sich hier um eine bestehende 
Trafo Station der Netzte BW, die 
weiterhin gesichert wird. 
Etwaige Immissionskonflikte wer-
den auf der Ebene des Bauantrags 
abgehandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es handelt sich hier um eine beste-
hende Trafo Station der Netzte 
BW, die weiterhin gesichert wird, 
das Thema elektromagnetische 
Strahlung wird auf der Ebene des 
Bauantrags abgehandelt. 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. Die Lär-
mimmissionen von baurechtlich 
notwendigen Stellplätzen sind hin-
zunehmen. Stellplätze sind ohne 
Carports oder Einhausung geplant 
und mit allen Projektbeteiligten ab-
gestimmt. Die geplanten Stell-
plätze werden durch eine Mauer 
vom benachbarten Grundstück 
(Flst. 1809/2) abgegrenzt. Dadurch 
wird die benachbarte Wohnbebau-
ung vor den möglichen Lärmeinwir-
kungen geschützt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
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Stadtklima/Lufthygiene (An-
sprechpartner/in: GZ 36-4.24, 
Nebenstelle 88633) 

Im Durchführungsvertrag unter 
Punkt 8.2   
Dachnutzung und -begrünung ist 
geregelt, dass bei Herstellung ei-
ner Dachterrasse 25% der Dach-
fläche mit Hochbeeten gestaltet 
werden müssen. Aus stadtklimati-
scher Sicht ist dieser Anteil von 
25% begrünter Dachfläche zu ge-
ring. Als Standard in Stuttgart ist 
ein begrünter Dachanteil von 
80% bei extensiver Dachbegrü-
nung gefordert. Die Planung 
weicht davon erheblich ab. Unter 
Berücksichtigung der höheren 
stadtklimatischen Wirkung inten-
siver Dach-begrünung (im Ver-
gleich zur extensiven Begrünung) 
fordern wir aufgrund stadtklimati-
scher Belange einen begrünten 
Dachflächenanteil von mindes-
tens 50%. 
 
 
 
 
Verkehrslärm (Ansprechpart-
ner/in: GZ 36-4.30, Nebenstelle 
88719) 
Es wird auf die Stellungnahme 
zur GRDrs 508/2023 vom 
22.08.2023 verwiesen. 
In der Wetzlarer Straße gibt es 
keine Wendemöglichkeit.  
Lieferdienste werden somit keine 
Möglichkeit haben, nach einer 
Anlieferung von z.B.  
Paketen für die Gebäude Wetzla-
rer 19 und 21, zu wenden. Diese 
Problematik betrifft auch Fahr-
zeuge der AWS und des Ret-
tungsdienstes. Die Rückwärts-
fahrt über eine so lange Strecke 
ist gefährlich und nicht zumutbar. 
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Damit die Dachfläche als gemein-
schaftliche Terrasse genutzt wer-
den kann, ist hier ein höherer Be-
grünungsgrad nicht realisierbar. 
Wie im Textteil und im Durchfüh-
rungsvertrag geregelt wird eine 25-
prozentige Begrünung der Dachflä-
che mit Hochbeeten ausgeführt. 
Falls diese Maßnahme nicht aus-
geführt werden kann, greifen die 
Bestimmungen des Durchfüh-
rungsvertrags unter Punkt 8.2. 
Art und Umfang der Dachnutzung 
(Mietergärten mit Hochbeet und 
Terrasse) wurde im Rahmen der 
Referatsbeteiligung mit Amt für 
Umweltschutz besprochen und ab-
gestimmt. 
Die im Rahmen der Beteiligung ge-
mäß § 4 (2) BauGB vorgelegten 
Unterlagen entsprechen der ge-
nannten Abstimmung. 
 
 
 
 
Eine Wendemöglichkeit für PKW, 
Lieferdienste etc. in der Wetzlarer 
Straße ist in den Planungen be-
rücksichtigt, und im Freianlagen-
plan dargestellt. 
Hinweis, die Zugänge zu den Ge-
bäude Nr. 19 und 21 sind von Os-
ten, Anlieferung kann daher auch 
von Darmstädter Straße aus erfol-
gen. AWS und Rettungsdienst kön-
nen weiterhin die Wetzlarer Straße 
zur Durchfahrt nutzen – Poller kön-
nen herausgenommen werden, ein 
Wenden ist daher bei Not- und 
Entsorgungsverkehren nicht nötig.  
Es erfolgt ein Hinweis durch das 
Verkehrszeichen Sackgasse mit 
dem Zusatzzeichen keine Wende-
möglichkeit für LKW. 

 
 
 
 
 
nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja 
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Diese müssen in der unmittelbar 
angrenzenden Einmündung der 
Stichstraße wenden. Pkws und 
Transporter können die Zufahrt zur 
TG für das Wenden nutzen. 
 

(04) Deutsche Telekom AG T-
Com Technische Infrastruktur, 
Niederlassung Südwest PTI 22 
Stuttgart Produktionsmanage-
ment    

(Schreiben vom 04.12.2023) 
Im Planbereich befinden sich Te-
lekommunikationslinien der Tele-
kom, die aus beigefügtem Plan 
ersichtlich sind. 
 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 

(05) Gesundheitsamt (53)  
Ohne Antwort 
 

  

(06) Handwerkskammer Region 
Stuttgart  

(Schreiben vom 13.12.2023) 
Zu diesem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan haben wir nach 
wie vor keine Bedenken oder An-
regungen. 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 

(07) Industrie- und Handels-
kammer Region Stuttgart 
(Schreiben vom 13.12.2023) 
Wir erheben weder Einwände 
noch Bedenken gegen die vorlie-
gende Planung. Für Informatio-
nen über den weiteren Verlauf 
der Planungen wären wir Ihnen 
dankbar. 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
Weitere Beteiligung wird zugesagt. 

 

(08) Polizeipräsidium Stuttgart  
Referat Prävention 

(Schreiben vom 27.12.2023) 
 
1. Polizeiliche Perspektive 

Die Belange der Polizei verfolgen 
im kriminalpräventiven städtebau-
lichen Zusammenhang grund-
sätzlich eine Strukturierung und 
Gestaltung des sozialen Raumes, 
um Risiken und Fehlentwicklun-
gen möglichst auszuschalten und 
zu minimieren. Durch das positive 
Beeinflussen des menschlichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 7 
 

 
- 6 - 

Verhaltens sollen kritische Ver-
haltensweisen oder Ereignisse 
verhindert, Tatgelegenheiten re-
duziert und das subjektive Sicher-
heitsgefühl der Menschen ge-
stärkt werden. 
Aus diesem Grund, wird auch zu-
künftig um Beteiligung der Polizei 
am weiteren Verfahren gebeten, 
um frühzeitig präventive polizeili-
che Maßnahmen einbringen zu 
können. 
 
2. Betrachtungsraum 

Es ergeben sich zur ersten Stel-
lungnahme vom 07.07.2020 in 
diesem Punkt keine Änderungen. 
 
3. Bebauung im örtlichen Um-
feld 
Die Bebauung im direkten örtli-
chen Umfeld hat sich nicht we-
sentlich verändert. Laufende Mo-
dernisierungserfahren an angren-
zenden Gebäuden sind abge-
schlossen. 
Eine mögliche Nachverdichtung 
von Freiflächen über das Plange-
biet hinaus hat nicht stattgefun-
den und ist unserer Kenntnis 
nach auch aktuell nicht geplant. 
Eine zu berücksichtigende Ände-
rung hat sich nicht ergeben. 
 
4. Anbindung an den ÖPNV/Si-
tuation ruhender Verkehr 

Hinsichtlich der Anbindung an 
den ÖPNV haben sich Verände-
rungen ergeben, welche zu be-
rücksichtigen sind. 
Die Stadtbahnlinie U12 stellt nach 
wie vor die einzige fußläufig er-
reichbare Anbindung für das 
Wohngebiet dar. Innerhalb der Li-
nienführung der U12 liegt die 
nächste Haltestelle Züricher 
Straße in einem stark 
frequentierten Abschnitt der U 12. 
In Richtung Innenstadt nimmt die 
Belegung der Fahrzeuge bis zum 
Halt am Hauptbahnhof (Arnulf-

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
Die geplante Nachverdichtung liegt 
außerhalb des Geltungsbereichs 
des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans, sie wird in dem Bebau-
ungsplanverfahren Ca 315/2 be-
handelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan haben sich keine Än-
derungen bei der Anbindung an 
den ÖPNV ergeben. 
Die Stadtbahnlinie U 12 ist in den 
Spitzenstunden stark ausgelastet. 
Aus diesem Grund ist die Umstel-
lung auf Doppelzüge der Linie U 
12 bereits erfolgt. Eine Überlas-
tung dieser Linie ist nicht bekannt. 
Eine weitere Stadtbahnlinie ist aus 
Kapazitätsgründen des Schienen-
netzes in diesem Bereich  
nicht möglich. 
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Klett-Platz) kontinuierlich zu. In-
nerhalb der Hauptverkehrszeiten 
kommt die Bahn teilweise an- und 
über ihre Kapazitätsgrenze. Ins-
besondere die Haltestelle Nord-
bahnhof als Anknüpfung zum  
S-Bahn- Netz und die Haltestelle 
Mittnachtstraße als Anknüpfung 
zur Steinbeisschule bringen einen 
starken Zustrom an Fahrgästen. 
Während Schulferienzeiten er-
fährt das Einkaufszentrum Mi-
laneo im Europa-Viertel einen er-
höhten Zuspruch von junger 
Kundschaft, welcher sehr zahl-
reich von überörtlichen Zielen mit 
dem ÖPNV anfährt. Dies führt ak-
tuell zu Situationen, wo die Ein-
steigezeiten an der Haltestelle 
Mailänder Platz deutlich über der 
Planzeit von 45 Sekunden liegen, 
und in Fahrrichtung Hauptbahn-
hof die Bahnen überfüllt sind. Bei 
weiterer Zunahme der Nutzenden 
im Vorlauf der Linie U 12 in Rich-
tung Hauptbahnhof wir hier ein 
Zurückbleiben von Fahrgästen 
sehr wahrscheinlich nicht mehr 
vermeidbar sein. 
 
Mit einer weiteren Zunahme von 
Fahrgästen ist jedoch zu rech-
nen. Unter anderem sind hier be-
nachbarte Bauvorhaben zu nen-
nen, die Bedarf generieren: 
 

 Stadtwohnen Rosenstein  
64 Eigentumswohnungen 
und 70 Mietwohnungen un-
terschiedlicher Größe und 
Anforderungen, eine Tages-
pflegestätte mit Sozialstation 

 Rosenstein Mitte und Sud 
(Isaria München Projekte) 
Aktuell über 500 projektierte 
und zum Teil in Bau befindli-
che Wohnungen und Appar-
tements, Option auf weitere 
300 Appartements an der 
Rosensteinstraße 
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 Wolframstraße/Nordbahnhof-
straße Projekt Wick & Part-
ner, unklarer Verfahrens-
stand, Projektiert bis zu 200 
Wohnungen und Apparte-
ments  

 Zukünftige Behördendienst-
stellen in Bereich Löwentor-
bogen mit starkem Publi-
kumsverkehr 

 Nachverdichtung Daimler-
siedlung Rostocker Straße 

 Mittelfristig IBN S 40/S11 
Haltepunkt Stuttgart-Münster 
auf der Linie Kornwestheim – 
Untertürkheim (Esslingen) 

 Wohngebiet Mittlere Wohl-
fahrt 

 Erweiterung P & R Halte-
stelle Remseck 

 
Somit ist die Erschließung mit ei-
ner Haltestelle zwar vorhanden, 
aber das Angebot an Fahrmög-
lichkeiten und Fahrkomfort spricht 
nicht für eine ausreichende An-
bindung im Sinne einer tatsächli-
chen Erschließung.  
 
Ein ÖPNV Angebot ausschließ-
lich mit dem Hinweis auf eine na-
hegelegene Haltestelle heranzu-
ziehen, um einen niedrigen Stell-
platzschlüssel als ausreichend 
anzunehmen, ist aus unserer 
Sicht als gewagt einzustufen. Ne-
ben dem Vorhandensein eines 
ÖPNV Angebotes für die ange-
dachten Nutzer, die Bewohner 
des zu betrachtenden Gebietes, 
sollte dieses ÖPNV Angebot 
auch attraktiv bis hin zu einfach 
nutzbar sein. Dies kann hier bei 
näherer Betrachtung, wie von uns 
oben dargestellt, aktuell schon 
nicht bejaht werden. Zukünftig mit 
einer zunehmenden Einschrän-
kung und Überlastung der Linie U 
12 könnte es bei zahlreichen Be-
wohnern auf Ablehnung stoßen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. Kein Ge-
genstand des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
Für den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan sind ausreichend 
Stellplätze für die geplanten Woh-
nungen vorhaben. 
 
Für die geplante Nachverdichtung 
in dem Bebauungsplanverfahren 
Ca 315/2 soll ein Mobilitätskonzept 
erstellt werden. 
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ÖPNV zu nutzen, und von diesen 
wird sehr wahrscheinlich auf mo-
torisierten Individualverkehr aus-
gewichen werden. 
 
Mit dem motorisierten Verkehr 
wird auch entsprechend Park-
raum benötigt. Dieser soll aktuell 
schon nicht ausreichend vorhan-
den sein soll, so der Wortlaut der 
Einwendungen der Bürgerinnen 
und Bürger, die sich in Grundsatz 
fast ausnahmslos um die Park-
raumentwicklung sorgen. 
Bei der Betrachtung des verfüg-
baren Parkraums wurde, soweit 
uns bekannt, um den von den 
Bürgern vorgebrachten Punkt der 
auswärtigen Parker mit Bezug zur 
Benutzung der Stadtbahn bisher 
nicht berücksichtigt. Zur Abschät-
zung, ob hier ein Anwohnerpark-
bereich hilfreich wäre, stellten wir 
einfach gelagerte Betrachtungen 
an. 
 
Bei einer Betrachtung in anderer 
Sache wurden am Sonntag, 
22.07.2022, die Parkräume und 
die vorherrschende Situation zur  
Mittagszeit im Bereich Hall-
schlag/Wetzlarer Straße bis Lö-
wentorstraße erfasst. Hier fällt   
eine entspannte Parkraumsitua-
tion auf. Sowohl auf der Fahr-
bahn wie auch auf den privaten 
Stellplätzen war eine Belegung 
von etwa 75% gegeben. Am Son-
tag kann man zur Mittagszeit die 
Annahme vertreten, es sind nur 
Parkende im Bereich, die der 
Wohnbevölkerung zuzurechnen 
sind. 
Um die Betrachtung an einem 
Wochenarbeitstag zu erheben, 
um hier die Pendler zu berück-
sichtigen wurde im Juli 2023 
ebenfalls nochmals der Bereich 
zur Mittagszeit betrachtet. Auch 
hier das gleiche Bild, etwa 75% 

 
 
 
 
 
In die Planung sind öffentliche 
Parkplätze an der Darmstädter 
Straße integriert. 
Das Gebiet Wetzlarer Straße wird 
für die nächsten Umsetzungsstu-
fen für ein Parkraummanagement 
mitbetrachtet. 
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des verfügbaren Parkraumes sind 
belegt, 25 % frei. 
 
Augenfällig war bei beiden Be-
trachtungen der hohe Anteil an 
Transportern und Fahrzeugen der 
Sprinterklasse innerhalb des 
Wohngebietes. Was wiederum 
nur in sehr geringer Zahl anzu-
treffen waren, sind Wohnmobile. 
Bei der Nachbereitung der Auf-
zeichnungen zum Juli 2023 wur-
den unter 10 Wohnmobile ausge-
macht. 
 
Es besteht aus unserer Sicht da-
her aktuell kein Vorbehalt gegen 
eine Einschränkung der Park-
raumkapazität. Es kommen 25 
Wohneinheiten hinzu. Die hier-
durch zusätzlich benötigten 25 
Stellplätze, entgegen der Stell-
platzsatzung nehmen wir einen 
Schlüssel von 1 an, sind aktuell 
noch verfügbar. Einer genauen 
Beobachtung der Situation in der 
mittelfristigen Zukunft wird aber 
sinnvoll sein. Je nach Entwick-
lung sollte dann rechtzeitig nach-
gesteuert werden, um einen 
Parkplatzsuchverkehr und eine 
belastende verkehrsbehindernde 
Parkraum Situation zu vermei-
den. Die Einrichtung eines An-
wohnerparkbereiches wäre eine 
Möglichkeit. 
 
5. Aufenthaltsbereiche für Kin-
der und Jugendliche  

Der im ersten Anlauf angedachte 
öffentliche Raum für Kinder und 
Jugendliche wurde nicht weiter 
konkretisiert. 
Eine Verschiebung der Schaffung 
der erforderlichen Spielfläche von 
2 m pro Einwohner wird von uns 
vor einem unbestimmbaren Zeit-
horizont als problematisch ange-
sehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Das Gebiet Wetzlarer Straße wird 
für die nächsten Umsetzungsstu-
fen für ein Parkraummanagement 
mitbetrachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans bezieht sich 
auf eine private Grundstücksflä-
che, auf der ein öffentlicher zu-
gänglicher Platz integriert wird, 
Verweis auf die Freianlagenpla-
nung. Öffentliche Spielflächen kön-
nen hier nicht umgesetzt werden. 
Im Rahmen des VEP Wetzlarer 
Straße ist die Entwicklung eines 
Quartierplatzes vorgesehen. 
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Fehlende öffentliche Aufenthalts-
bereiche mit der konkreten 
Zweckbestimmung Kinder- und 
Jugendliche führen zu vielfältigen 
Konflikten. Sowohl innerhalb der 
Zielgruppe wie auch nach außer-
halb. 
 
Die Zielgruppe nimmt, da berech-
tigter Bedarf an sozialer Interak-
tion untereinander und körperli-
cher Betätigung vorhanden ist,  
andere Bereiche räumlich ein. 
Auf Grund des Mangels an aus-
reichend geeigneter Flächen in-
nerhalb des gesamten Stadtbe-
zirks sind dies Räume mit ande-
rer Zweckbestimmung. 
 
Zwar liegt das Jugendhaus Hall-
schlag in unmittelbarer Nähe, je-
doch kann das dortige Angebot 
weder alle Jugendlichen errei-
chen, noch deckt es den zeitli-
chen Rahmen der jugendlichen 
Ansprüche ab. Zudem streben 
insbesondere Jugendliche einen 
eigenverantwortlichen und selbst-
bestimmten Aufenthalt in der Öf-
fentlichkeit an. 
Fehlender öffentlicher Raum für 
Kinder- und Jugendliche sollte 
also zeitnah im Rahmen der wei-
teren Planung bestimmt und ge-
schaffen werden. Insbesondere 
sollte in diesem Punkt der eigen-
ständige vorhabenbezogene Be-
bauungsplan Ca 315/2 unabhän-
gig von betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten entwickelt wer-
den. 
 
Beispiele für entstehende Ord-
nungsstörungen durch fehlenden 
zweckbestimmten öffentlichen 
Raum für Jugendliche sind Ruhe-
störungen, Nutzungseinschrän-
kungen für andere Zwecke be-
stimmte öffentliche Einrichtungen 
wie Haltestellen, Vermüllen der   

Der Platz dient die Aufwertung des 
Freiraums sowie als Auftakt für die 
Einwohner des Hochhauses sowie 
die gesamte Umgebung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Gegenstand des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanverfah-
rens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan Ca 315/2 wird 
die geplante Nachverdichtung im 
südlichen Teilbereich beinhalten. 
Er ist als klassischer Angebotsbe-
bauungsplangeplant. 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Gegenstand des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanverfah-
rens. 
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Umgebung (an selbstgewählten 
Orten stehen selten Mülleimer). 
Durch Zweckentfremdung von 
Stadtmöblierung (Verwendung für 
Sport und Spiel) kann es zu Be-
schädigungen der Möblierung 
kommen. 
Nicht zuletzt kommt es zu Konflik-
ten welche auch der sozialen und 
körperlichen Entwicklung von Ju-
gendlichen abträglich sind.   
Durch Überbelegung vorhande-
ner Flächen entstehen Konflikten, 
welche, man muss sagen bedau-
erlicherweise, auch zu Auseinan-
dersetzungen um Flächenansprü-
che führen können, die sich auch 
mit nonverbaler Mittel abspielen.     
In Anlage 3 finden sich für uns et-
was unklare Formulierungen hin-
sichtlich der endgültigen Umset-
zung. Da an einer Stelle auf den 
Aktionsplan Urbane Bewegungs-
räume verwiesen wird, könnte die 
Umsetzung ja aus dessen Mitteln 
geschehen, und die Verpflichtung 
des Bautragenden als ergänzend 
zu sehen sein. 
 
6. Einhausung Müllbehälter 
Wir begrüßen die Einhausung der 
Müllbehälter und somit Aufhe-
bung des aktuellen Zustandes mit 
Lagerung und Bereitstellung auf 
der Freifläche. 
Wir erachten es als sinnvoll, die 
Einhausung entsprechend der 
neu aufgelegten Empfehlung des 
Eigenbetriebs Abfallwirtschaft 
Stuttgart (AWS) auszuführen, die 
alle bisherigen Empfehlungen für 
die Sicherung und Ausgestaltung 
von Standorten von Abfallbehäl-
tern vollumfänglich mit aufgenom-
men hat. Darüber hinaus halten 
wir es für sinnvoll, wenn der La-
geplatz selbst verschlossen und 
nur für Berechtigte erreichbar ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Gegenstand des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanverfah-
rens. 
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7. Fahrradabstellräume und 
technische Sicherung von Ge-
bäuden 

Einbruchsschutz / Diebstahl-
schutz: 
Eine sicherheitstechnische Bera-
tung ist kostenlos und unverbind-
lich. 
Kontaktadresse: 
Polizeipräsidium Stuttgart    
Referat Prävention-Kriminalpoli-
zeiliche Beratungsstelle Löwen-
torbogen 9 A 
0376 Stuttgart 
Telefon: +49(0) 711 / 8990-1230 
stuttgart.pp.praevention@poli-
zei.bwl.de  
Die Beratungsstelle bietet sowohl 
Architekten als auch Bauherren-
beratungen an. 
Diese können in unseren Räum-
lichkeiten oder vor Ort stattfinden. 
 
Wir begrüßen die Einrichtung von 
Fahrradabstellräumen innerhalb 
des Gebäudes. 
Dies ist unsere grundsätzliche 
Empfehlung für die längerfristige 
Abstellung von Fahrrädern und E- 
Bikes. Die Räumlichkeiten sollten 
in jedem Fall abschließbar sein. 
Zusätzliche Sicherungsmöglich-
keiten wie Boden- oder Wandan-
ker, Fahrradboxen, sind bei 
Räumlichkeiten, die von einer ge-
meinsamen Bewohner- oder Nut-
zergruppe betreten werden kön-
nen, als zusätzliche Sicherung 
sinnvoll. 
 
8. TA-Lärm 
Auf dem Dach des neu zu schaf-
fenden Anbaues soll eine Dach-
terrasse geschaffen werden. 
Diese überragt die restliche 
Wohnbebauung deutlich. Die Flä-
che soll mit urbanen Gärten be-
wirtschaftet werden soll, kommt 
hier die TA-Lärm zur Anwendung. 
Der damit geforderte und umzu-
setzende Lärmschutz trägt auch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der geplante Anbau im Norden 
wird niedriger ausgeführt als der 
Bestand. 
Die gemeinschaftlich nutzbare Ter-
rasse wird für die BewohnerInnen 
angelegt und wird nicht bewirt-
schaftet, sondern mit Hochbeeten 
begrünt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nein 
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dazu bei, den auf Dachfläche zu 
erwartenden Freizeitlärm, wel-
cher auf Grund der Attraktivität 
der ebenfalls zu schaffenden ge-
meinsam genutzten Terrasse, zu 
erwarten ist, für die umliegenden 
Wohngebäude in Grenzen zu hal-
ten. Eine Lärmbelästigung der 
umliegenden Gebäude über den 
ortsüblichen Umfang hinaus wäre 
zu vermeiden. 
 
Eine Regelung für die maximale 
bauliche Höhe für Dachaufbauten 
wäre aus unserer Sicht in diesem 
Zusammenhang sinnvoll, gar er-
forderlich, da dies eine späteren 
Aufbau von hohen fliegenden 
Bauten (Bühnen, Beleuchtung, 
usw.) verhindern würde. 
 

Dies ist im Rahmen den Üblichen 
hinzunehmen ist. Es handelt sich 
nicht um ein Thema der TA-Lärm 
Verweis auf die Anlage 8 des Vor-
habenbezogenen Bebauungsplans 
Pläne Dachaufsicht und Ansichten, 
hier ist die Gestaltung der Dächer 
dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(09) Regierungspräsidium Frei-
burg Abt. 8 Forstdirektion 
(Schreiben vom 27.11.2023) 
Von den Planungen sind keine 
Waldflächen betroffen, forstrecht-
liche Belange werden daher nicht 
tangiert. 
Eine weitere Beteiligung am Ver-
fahren ist für uns nicht gegeben. 
 
(09) Regierungspräsidium 
Freiburg Abt. 9 Landesamt 
für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau 
(Schreiben vom 04.12.2023) 
Unter Verweis auf unsere weiter-
hin gültige Stellungnahme mit 
dem Aktenzeichen 2511//20-
05950 vom 07.07.2020 sowie den  
Hinweis zu Geotechnik des Text-
teils zum Bebauungsplan (Stand: 
28.09.2023) sind 
von unserer Seite zum offenge-
legten Plan vorhaben keine wei-
teren Hinweise oder 
Anregungen vorzubringen. 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 

(10) Regierungspräsidium 
Stuttgart Abteilung Wirt-
schaft/Raumordnung  
(Schreiben vom 27.12.2023) 
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Es bestehen keine Bedenken aus 
raumordnerischer Sicht. 
 

Zur Kenntnis genommen. 

(11) Stuttgart Netze Betrieb 
GmbH 
(Schreiben vom 13.12.2023) 
Wir bitten Sie, unsere Stellung-
nahme vom 23.6.2020 zu beach-
ten. 
Gegen den geplanten Aufle-
gungsbeschluss bestehen keine 
Einwände. 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Hier ist sicherlich Auslegungsbe-
schluss gemeint. Dieser ist bereit 
erfolgt. 

 

(12) Stuttgarter Straßenbah-
nen AG   
Ohne Antwort 
 

  

(13) Terranets bw  
Ohne Antwort 
 

  

(14) Verband Region Stuttgart  
(Schreiben vom 27.12.2023) 
Der Planung stehen regionalpla-
nerische Ziele nicht entgegen. 
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 

  

(15) Vodafone (Unity Media 
GmbH)  
Ohne Antwort 
 

  

(16) Zweckverband Boden-
seewasserversorgung 
(Schreiben vom 30.11.2023) 
Im Bereich dieser Maßnahme be-
finden sich weder vorhandene 
noch geplante Anlagen 
der BWV. Es werden daher keine 
Bedenken erhoben. 
Eine weitere Beteiligung am Ver-
fahren ist nicht erforderlich. 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 

 



Anlage 8 
 

 
- 1 - 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Wetzlarer Straße 25 (Ca 315/1) 
in Stuttgart - Bad Cannstatt 
- Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 

 
Zusammenstellung der Anregungen und Stellungnahmen der Verwaltung im 
Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB  
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit 
vom 07. Februar 2020 bis 09. März 2020 durchgeführt. Während dieses Zeitraums 
gingen drei schriftliche Stellungnahmen ein. 
 
Gelegenheit zur Äußerung bestand zudem im Rahmen eines Erörterungstermins am 
18. Februar 2020 von 17:30 bis 19:10 Uhr im Bezirksrathaus Bad Cannstatt unter Be-
teiligung von Vertretern des Amtes für Stadtplanung und Wohnen und dem Bezirks-
vorsteher. Es nahmen 8 Bürgerinnen und Bürger teil. 
 
Die Anregungen im Rahmen des Erörterungstermins werden stichwortartig wiederge-
geben. Sie wurden, soweit erforderlich und geboten, im vorliegenden Entwurf des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans (Ca 315/1) berücksichtigt. Die Niederschrift über 
den Erörterungstermin kann in der Bebauungsplanverfahrensakte eingesehen werden. 
 
Im Wesentlichen sind während des Erörterungstermins und des Beteiligungszeit-
raums folgende Aspekte vorgebracht worden: 
 
 

Beteiligte/Anregung Stellungnahme der Verwaltung 
berück-
sichtigt 

Erörterungstermin 18. Februar 2020 

Es wird befürchtet, dass sich die 
Stellplatzsituation durch die ge-
plante Erweiterung mit ca. 100 
Wohnungen sowie durch die ge-
plante Umgestaltung der Wetzlarer 
Straße und der Darmstädter Straße 
weiter verschärfen wird. 

Durch die Verkleinerung des Plange-
biets werden nur noch 25 neue 
Wohneinheiten entstehen. Entlang 
der Darmstädter Straße und der 
Wetzlarer Straße werden insg. 12 
neue Parkplätze im öffentlichen 
Raum entstehen. Die wegfallenden 
Garagen auf dem Grundstück Wetz-
larer Straße 25 werden durch 11 
ebenerdige Stellplätze westlich des 
Wohnhochhauses ersetzt. 2020 wur-
den für den Bereich nördlich der Lö-
wentorstraße und südlich des Sig-
mund-Lindauer-Wegs Erhebungen 
zum ruhenden Verkehr im öffentli-
chen Raum durchgeführt. Dabei wur-
den insgesamt ca. 340 Parkplätze im 
öffentlichen Raum ermittelt. Im Zuge 
der Umgestaltung der Wetzlarer 
Straße wird ein Quartiersplatz herge-
stellt. Damit wird die Aufenthaltsqua-
lität gestärkt sowie Verbesserungen 
für den Fuß- und Radverkehr erzielt. 

--- 
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Beteiligte/Anregung Stellungnahme der Verwaltung 
berück-
sichtigt 

Dieser Attraktivitätsgewinn wird zu-

lasten der Parkplatzbilanz von -5 im 

öffentlichen Raum erzielt. Im Hinblick 

auf die ermittelten ca. 340 Parkplätze 

im öffentlichen Raum wird die Park-

platzbilanz von -5 als vertretbar be-

wertet. 

Es wird befürchtet, dass Mieter von 
Stellplätzen in den bestehenden 
Tiefgaragen ihre Stellplätze wäh-
rend der Bauarbeiten nicht nutzen 
können. 

Das Tiefbauamt wird die Bauphasen 
mit dem BWV (wann was gebaut 
wird) regeln. Das Tiefbauamt wird 
rechtzeitig vor Baubeginn über die 
Baumaßnahmen und die daraus re-
sultierenden Einschränkungen infor-
mieren. Einschränkungen sind in die-
sem Zusammenhang zeitlich be-
schränkt und zumutbar. 

--- 

Es wird kritisiert, dass der Stell-
platzschlüssel für die geplanten ca. 
100 neuen Wohneinheiten im Rah-
men der künftigen Stellplatzsatzung 
reduziert werden könnte. Damit 
würde sich die Stellplatzsituation 
des Gebiets deutlich verschärfen 
und der Parkdruck im öffentlichen 
Raum erhöht. 

Im Rahmen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans sind nur 25 neue 
Wohneinheiten geplant. 
Die dafür baurechtlich erforderlichen 
Stellplätze können in ebenerdigen 
Stellplätzen auf dem Grundstück 
Wetzlarer Straße 25 und in den be-
stehenden Tiefgaragen nachgewie-
sen werden. 

 

Es wird erwartet, dass vor Beginn 
von Baumaßnahmen, bei denen die 
Stellplätze über einen längeren 
Zeitraum ggf. nicht mehr wie bisher 
genutzt werden können, die An-
wohner informiert werden und Lö-
sungen gesucht werden. 
 

Das Tiefbauamt wird die Bauphasen 
mit dem BWV (wann was gebaut 
wird) regeln. Das Tiefbauamt wird 
rechtzeitig vor Baubeginn über die 
Baumaßnahmen und die daraus re-
sultierenden Einschränkungen infor-
mieren. Einschränkungen sind in die-
sem Zusammenhang zeitlich be-
schränkt und zumutbar. 

 

Schriftliche Anregungen 
 

Beteiligter 9,  
Schreiben vom 09.03.2020 
Die jetzigen PKW-Stellplätze sind 
alle vermietet an die Mieter der an-
deren Wohneinheiten des Bau- und 
Wohnungsvereins.  
Es werden weitere ca. 120 WE ge-
schaffen auf Kosten der jetzigen 
Parkplätze in den Tiefgaragen u. 
Einzelgaragen. Die zur Zeit Parken-
den werden zum Parken auf die 
Straßen gekündigt, die sowieso 

Die Stellungnahme bezieht sich auf 
den Umgriff des Bebauungsplans Ca 
315 zum Zeitpunkt des Aufstellungs-
beschlusses. Dieser wurde in zwei 
Teilbereiche unterteilt (Ca 315/1 und 
Ca 315/2).  
 
Im Rahmen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans sind 25 neue 
Wohneinheiten geplant. 
 

 
--- 
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Beteiligte/Anregung Stellungnahme der Verwaltung 
berück-
sichtigt 

schon keinen Parkraum mehr bie-
ten. 
Warum können die jetzigen Tiefga-
ragen nicht aufgestockt werden und 
dann mit Häusern erhöht werden, 
da könnte man weiteren Parkraum 
für die neuen WE schaffen. 

Die davon südlich angrenzenden 
Tiefgaragen werden von der Planung 
nicht beeinträchtigt. 
 

Beteiligte 10,  
Schreiben vom 09.03.2020 
Ich habe hinsichtlich des o.g. Pro-
jekts Bedenken. Die beschriebenen 
Tiefgaragen sind derzeit an Mieter 
aus der gesamten Bebauung des 
Bau- und Wohnungsvereins im 
Wohngebiet vergeben. Diese müss-
ten dann gekündigt werden und mit 
Ihren Pkws im öffentlichen Straßen-
raum parken. 
Die Bewohner des Wohngebiets 
sind auch auf das Auto angewie-
sen, da es keine Lebensmittel Nah-
versorgung gibt. 

Die Stellungnahme bezieht sich auf 
den Umgriff des Bebauungsplans Ca 
315 zum Zeitpunkt des Aufstellungs-
beschlusses. Dieser wurde in zwei 
Teilbereiche unterteilt (Ca 315/1 und 
Ca 315/2).  
 
Beim Teilbereich des Ca 315/1, dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Wetzlarer Straße 25, handelt es sich 
um die Erweiterung des Hochhauses 
Wetzlarer Straße 25. 
 
Die südlich angrenzenden Tiefgara-
gen sind von der Planung nicht be-
einträchtigt. 

--- 

Beteiligte 11,  
Schreiben vom 08.03.2020 
Hinsichtlich des Punktes „Ruhender 
Verkehr“ in Anlage 1 des o.g. Vor-
habens, habe ich bedenken. 
Wir in der Anlage beschrieben, sol-
len die bestehenden Garagen er-
tüchtigt werden und für die Neubau-
ten verwendet werden. 
Dies ist nur dann möglich, wenn die 
Bestandmieter der Tiefgaragen 
(welche aus fast allen Gebäuden 
des Bau- und Wohnungsvereins im 
Wohngebiet stammen) gekündigt 
werden und zukünftig mit ihren 
PKW’s im öffentlichen Straßenraum 
parken müssen. 
Des Weiteren gehen laut dem Plan 
ca. 16 Fertiggaragen nördlich des 
Hochhauses Wetzlarer Straße 25 
abgebrochen und durch 12 Stell-
plätze ersetzt. 
Weitere 7 Parkplätze werden im 
Straßenraum vor der Wetzlarer 
Straße 15 entfernt. 

Die Stellungnahme bezieht sich auf 
den Umgriff des Bebauungsplans Ca 
315 zum Zeitpunkt des Aufstellungs-
beschlusses. Dieser wurde in zwei 
Teilbereiche unterteilt (Ca 315/1 und 
Ca 315/2).  
 
Beim Teilbereich des Ca 315/1, dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Wetzlarer Straße 25, handelt es sich 
um die Erweiterung des Hochhauses 
Wetzlarer Straße 25. 
 
Es sind 25 neue Wohneinheiten ge-
plant. 
 
Die südlich angrenzenden Tiefgara-
gen sind von der Planung nicht be-
einträchtigt. 
 
Entlang der Darmstädter Straße wer-
den 6 Längsparkplätze und entlang 
der Wetzlarer Straße 6 Querpark-
plätze entstehen. 
 
 

--- 
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Beteiligte/Anregung Stellungnahme der Verwaltung 
berück-
sichtigt 

Ich verstehe, dass die Maßnahme, 
neuen Wohnraum zu schaffen not-
wendig ist um dem Mangel an 
Wohnraum in Stuttgart entgegen zu 
wirken. 
Allerdings wird in meinen Augen 
der Wohnraum hier um weitere 100 
Wohneinheiten verdichtet, ohne 
das weitere Stellplätze geschaffen 
werden. 
Es ist eher das Gegenteil der Fall. 
Dies wird den bereits hohen Park-
druck auf die Anwohner noch weiter 
verschlimmern, da auch die Pendler 
der angepriesenen U12 unser 
Wohngebiete als Kostenlosen „Park 
und Ride“ Parkplatz nutzen. 
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Vorbemerkung: 
 
Dieser Durchführungsvertrag umfasst folgende Flächen auf der Gemarkung Stuttgart-Bad 
Cannstatt: 
 
Flurstück Nr. 1805, 1801, 1796,1807/1 und 1804 mit einer Fläche von 4.678 m², im Folgen-
den als „Projektgrundstück“ bezeichnet. Die Flurstücke 1807/1 und 1804 des Projektgrund-
stücks befinden sich im Eigentum des Vorhabenträgers, die Flurstücke 1805, 1801 und 1796 
befinden sich im Eigentum der Landeshauptstadt Stuttgart. 
 
Der Vorhabenträger beabsichtigt die weitere Revitalisierung und Modernisierung seines Ge-
bäudebestands im Stadtteil Birkenäcker. Bereits 2014 wurde mit dem Bebauungsplan 
Darmstädter Straße / Wetzlarer Straße (Ca 296) für den Bereich östlich der Wetzlarer Straße 
neues Planungsrecht zur Sanierung und Ergänzung des vorhandenen Gebäudebestands ge-
schaffen. Nun sollen für den Bereich westlich der Wetzlarer Straße ebenfalls durch Änderung 
des geltenden Planungsrechts die Voraussetzungen für die Schaffung zusätzlichen Wohn-
raums geschaffen werden. 
 
Das 14-geschossige Wohnhochhaus Wetzlarer Straße 25 wurde teilweise brandschutztech-
nisch saniert. In diesem Zusammenhang bietet sich die Möglichkeit, das Gebäude zugleich 
baulich zu erweitern und dadurch zusätzliche Wohnungen sowie bessere Zuschnitte der Be-
standswohnungen zu schaffen. 
 
Insgesamt werden durch diese Maßnahmen 25 neue Wohneinheiten im Wohnhochhaus ent-
stehen. 
 
Das Vorhaben des Vorhabenträgers kann mit dem vorhandenen Planrecht nicht realisiert 
werden. Aus diesem Grund ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. 
 
Der Vorhabenträger hat die Durchführung eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans mit Schreiben vom 25. August 2022 beantragt und ein Pla-
nungsbüro (ORplan) beauftragt. 
 
Der Durchführungsvertrag wird mit den vereinbarten Konditionen des Stuttgarter Innenent-
wicklungsmodells (SIM) den gemeinderätlichen Gremien zum Satzungsbeschluss vorgelegt.  

 
Dies vorausgeschickt, schließen die Vertragsparteien auf Grundlage von § 12 Baugesetz-
buch (BauGB) folgende 
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1. Bebauungsplan, Planungshoheit, Haftung, Planungsleistungen und 
Planungskosten  

 
Die Stadt ist bereit, den Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Wetz-
larer Straße 25 (Ca 315/1) im Stadtbezirk Stuttgart - Bad Cannstatt dem Gemeinderat nach  
§ 10 BauGB zur Beschlussfassung vorzulegen. Der Gemeinderat bleibt jedoch in der Abwä-
gung der Belange ungebunden. Eine Risikoübernahme durch die Stadt erfolgt nicht. 
 
Der Vorhabenträger stellt als Auftraggeber und Kostenträger sicher, dass die für den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan und den Vorhaben- und Erschließungsplan Wetzlarer Straße 
25 (Ca 315/1) erforderlichen Entwurfs- und Verfahrensleistungen erbracht werden, soweit 
diese nicht aus Rechtsgründen oder nach vorheriger Absprache bei der Stadt verbleiben. 
Dazu hat der Vorhabenträger ein externes Büro mit der Durchführung des Bebauungsplan-
verfahrens beauftragt. 
 
Eine Haftung der Stadt für etwa gegenstandslos werdende Planungskosten oder sonstige 
Aufwendungen oder Schäden, die im Zusammenhang mit einer nicht wie beabsichtigten Be-
bauungsplanung eintreten können, ist ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn sich in einem 
gerichtlichen Verfahren die Unwirksamkeit des Bebauungsplans explizit oder inzident her-
ausstellt.  
 
Die Fläche des Geltungsbereichs des sich in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Wetzlarer Straße 25 (Ca 315/1) beträgt ca. 0,47 ha. 
 
 

2. Projektverpflichtung und Planungsrechtsänderung 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten des Be-
bauungsplans oder nach Eintreten der Planreife nach § 33 BauGB einen Bauantrag entspre-
chend dem Vorhaben- und Erschließungsplan einzureichen und das Vorhaben spätestens 
drei Jahre nach Erteilung der Baugenehmigung fertig zu stellen. Bei Vorliegen wichtiger 
Gründe kann die vorgenannte Frist mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Stadt verlän-
gert werden. 
 
 

3. Energiestandard/Energiekonzept 
 
3.1  Energiestandard 
 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Neubauten (Anbau) gemäß Vorhaben- und 
Erschließungsplan (Anlage 3a-b) so herzustellen, dass der Jahres-Primärenergiebe-
darf um mindestens 20 % gegenüber den Anforderungen des Gebäudeenergiegeset-
zes vom 8. August 2020 reduziert wird. Beim baulichen Wärmeschutz (thermische 
Hülle) sind die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes um 30 % zu unterschreiten. 
Für Wohngebäude sind die Anforderungen an ein KfW Effizienzhaus 55 einzuhalten.  

 
Der Vorhabenträger legt bei Fertigstellung des Vorhabens eine Bestätigung eines 
Sachverständigen vor, aus der hervorgeht, dass die Neubauten (Anbau) gemäß Vor-
haben- und Erschließungsplan (Anlage 3a-b) den o. g. Anforderungen entsprechen. 
Weicht die Bauausführung von den oben genannten Anforderungen ab und übersteigt 
dadurch der jährliche Primärenergiebedarf die o. g. vorgeschriebenen Werte, zahlt 
der Vorhabenträger einmalig an die Landeshauptstadt Stuttgart einen Ausgleichsbe-
trag. Dieser beträgt XXX für jede kWh/a Mehrverbrauch des Gebäudes an Primär-
energie entsprechend der Berechnung nach dem Gebäudeenergiegesetz. 

 
 

Nr.1
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3.2  Abstimmung Energiekonzept 
 

Vom Amt für Umweltschutz wurde für das Gebiet Birkenäcker im Rahmen einer KfW-
Förderung ein integriertes, energetisches Quartierskonzept erstellt. Die Herstellung 
der im Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 3a-b) Neubauten (Anbau) sind 
daher mit der Energieabteilung des Amts für Umweltschutz (Ansprechperson: XXXX 
XXXXXXXXXXXXX Tel. 0711/216-88673) abzustimmen.  

 
 

4. Soziale Infrastruktur/Kinderbetreuungsplätze 
 
Aus dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Wetzlarer Straße 25 (Ca 315/1) resultiert 
grundsätzlich ein Kita-Bedarf von einer halben Gruppe (3 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren 
und 6 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren). Da eine Realisierung im Wohnhochhaus Wetzlarer 
Str. 25 nicht möglich ist, soll diese halbe Gruppe im Umkreis von 1,5 km untergebracht wer-
den. Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Mitfinanzierung. Gemäß den Konditionen der 
Gemeinderatsdrucksache 13/2014 mit Anpassungen vom 9. Mai 2019 (GRDs 783/2018) be-
trägt die Kita-Pauschale für die halbe Gruppe XXXXXXXXXX. Wird die Kita nicht innerhalb 
von 10 Jahren hergestellt, verpflichtet sich die Landeshauptstadt Stuttgart zur Rückzahlung 
der festgesetzten Kita-Pauschale an den Vorhabenträger. 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Zahlung dieser Kostenpauschale an die Landes-
hauptstadt Stuttgart bis spätestens einen Monat nach Rechtskraft des Bebauungsplanes o-
der nach Erteilung einer Baugenehmigung nach § 33 BauGB, jedoch frühestens mit Zustel-
lung einer ordnungsgemäßen Zahlungsaufforderung durch die Landeshauptstadt Stuttgart 
(Liegenschaftsamt, Abteilung Immobilienmanagement).  
 
 

5. Geförderter Wohnungsbau - Allgemein 
 

Der Vorhabenträger ist auf seinem Grundstück für die Sicherung von 30 % der neu geschaf-
fenen Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung (WoFlV) für den geförderten Mietwohn-
raum verantwortlich. Die Aufteilung erfolgt gemäß Ziffer 6 dieses Vertrags. Die Sicherung 
von 493,76 m² Wohnfläche ist bereits über die Begründung von Mietpreis- und Belegungs-
bindungen im Bestandsteil des Gebäudes Wetzlarer Str. 25 erfolgt. Für 63,82 m² Wohnfläche 
sind noch Mietpreis- und Belegungsbindungen zu begründen. 
 
5.1 Besondere Verpflichtungen 
 
 Der Vorhabenträger verpflichtet sich, 
 
 a) die preisgebundenen Mietwohnungen gemäß Ziffer 6 stets in gutem Bauzu-

stand zu erhalten, 
 
 b) die preisgebundenen Mietwohnungen gemäß Ziffer 6 ausreichend zu versi-

chern und im Falle einer Zerstörung durch Brand oder Einsturz im vorherigen 
Umfang alsbald wiederherstellen zu lassen, 

 
 c) Vertretern der Landeshauptstadt Stuttgart (Amt für Stadtplanung und Wohnen) 

auf Verlangen die Besichtigung der preisgebundenen Mietwohnungen gemäß 
Ziffer 6 zu ermöglichen (soweit mietrechtlich zulässig). 

 
 
 
 
 

Nr.2

Nr.3
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5.2 Datenschutz 
 
Zur Überwachung der sich aus der Förderung ergebenden Verpflichtungen werden gemäß 
§§ 20 und 21 LWoFG die erforderlichen Daten durch die Landeshauptstadt Stuttgart (Amt für 
Stadtplanung und Wohnen) erhoben, genutzt, verarbeitet und gespeichert. 
 
 

6. Allgemeine Sozialmietwohnungen (SMW) 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die als SMW ausgewiesenen Wohnungen für die Dauer 
von 30 Jahren ab Bezug entsprechend der Mietpreis- und Belegungsbindungen an berech-
tigte Haushalte zu vermieten.  

 
Die SMW sind nach den Ausführungen des Landeswohnraumförderungsgesetzes (nachfol-
gend LWoFG) sowie nach den Durchführungshinweisen zum Landeswohnraumförderungs-
gesetz (nachfolgend DH-LWoFG) zu vermieten.  

 
 Der Vorhabenträger kann für die SMW Landesmittel der Sozialmietwohnraumförderung 

Wohnungsbau BW beantragen, soweit diese Mittel zur Verfügung stehen. 
 
 

6.1 Wohnungsgemenge SMW 
 
 Die Lage dieser Wohnungen im Vorhaben, die Wohnungsgrößen und das Wohnungs-

gemenge der SMW sind mit der Landeshauptstadt Stuttgart (Amt für Stadtplanung und 
Wohnen, Abteilung Wohnen) bereits abgestimmt bzw. für die noch zu erbringenden 
63,82 m² Wohnfläche abzustimmen. 

 
6.2 Belegungsbindung SMW 
 
 Die SMW dürfen auf die Dauer von 30 (i. W.: dreißig) Jahren ab Beginn der Belegungs-

bindung nur an wohnberechtigte Mieterhaushalte vergeben werden, die durch einen in 
Baden-Württemberg ausgestellten Wohnberechtigungsschein nach § 15 LWoFG die 
Einhaltung der für die Wohnungen maßgeblichen Einkommensgrenzen und die für die 
Mieterhaushalte angemessene Wohnungsgröße nachweisen (Belegungsbindung). Der 
Bindungsbeginn für die Wohnungen 003, 004, 005, 011, 012, 013, 019, 020, 021, 027, 
028 und 029 mit insgesamt 493,76 m² ist mit Bezug am 01.04.2022 bereits erfolgt.  

 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, so-
wohl SMW mit städtischem Belegungsrecht, als auch SMW ohne städtisches Bele-
gungsrecht zu erstellen 
 
Wohneinheiten gefördert Belegungsrecht 

30% 
Allgemeine Sozialmietwohnungen mit städtischem Be-
legungsrecht 
 

70% 
Allgemeine Sozialmietwohnungen ohne städtisches Be-
legungsrecht 
 

 
 
6.3 Mietpreisbindung SMW 
 

Der Vorhabenträger ist verpflichtet, bei Beginn der Mietpreisbindung der Wohnungen 
aus seinem Bestand die Miete für alle SMW 
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- nicht höher als XXXXXXXXXX Wohnfläche (Nettokaltmiete) 
 
- für einen Garagen- oder Stellplatz nicht mehr als das ortsübliche Entgelt 

 
 festzusetzen. Heiz- und Betriebskosten außer Kosten der Verwaltung können an die 

Mieter weitergegeben werden. 
 
Die jeweilige Wohnungsmiete für die SMW darf während des 30-jährigen Bindungszeit-
raums nicht darüber hinaus erhöht werden, als es den Vorgaben des beantragten Lan-
deswohnraumförderungsprogramms Wohnungsbau BW entsprechen wird (Mietpreis-
bindung). Dies gilt auch, wenn das allgemeine Mietrecht für Wohnraum eine weiterge-
hende Mieterhöhung zulassen würde. 
 
Zur Sicherung der Mietpreisbindung vereinbaren der Vorhabenträger und die Stadt: 

 
Zu Beginn der Mietpreisbindung ist die Kaltmiete entsprechend der gesetzlichen Rege-
lungen des LWoFG und der Förderbestimmungen des im zum Zeitpunkt der Anmel-
dung geltenden Förderprogramms „Wohnungsbau BW“ sowie der Förderzusage der L-
Bank abzusenken. Während des 30-jährigen Bindungszeitraums darf die jeweilige 
Wohnungsmiete nicht darüber hinaus erhöht werden, als es den Vorgaben des bean-
tragten Landeswohnraumförderungsprogramms „Wohnungsbau BW“ entsprechen wird 
(Mietpreisbindung). Dies gilt auch, wenn das allgemeine Mietrecht für Wohnraum eine 
weitergehende Mieterhöhung zulassen würde. 
 
Diese Regelung zur Miethöhe gilt bei jedem Abschluss eines Mietvertrages (Mietpreis-
bindung).  
 

 Bei jedem Verstoß gegen die Mietpreisbindung ist die Stadt (Amt für Stadtplanung und 
Wohnen) berechtigt, eine Vertragsstrafe festzusetzen. Für die Bemessung der Ver-
tragsstrafe sowie ihrer Vollstreckung finden die Regelungen der Ziffer 21 dieses Vertra-
ges entsprechend Anwendung. Der Vorhabenträger anerkennt ausdrücklich diese Re-
gelung. 
 

 
6.4 Ende der Mietpreis- und Belegungsbindung und mögliche Anschlussförderungen 

 
Nach 30 Jahren ab Beginn der Mietpreis- und Belegungsbindung der SMW entfällt 
diese. Die preisgebundenen Mietwohnungen sind dann frei und können durch den Vor-
habenträger eigenverantwortlich vermietet werden. 
 
Nach Abschluss der Bindungsfrist prüft der Vorhabenträger, Möglichkeiten von An-
schlussförderungen für den sozialen Mietwohnungsbau in Anspruch zu nehmen.  
 
 

6.5 SMW mit städtischem Belegungsrecht 
 
6.5.1 Der Vorhabenträger stellt 30 % der SMW im Bestandsteil Wetzlarer Str. 25 bereit. Die 

Abwicklung erfolgt im Rahmen des beantragten Landeswohnraumförderungspro-
gramms für Sozialwohnungen „Förderprogramm Wohnungsbau BW“ in der jeweiligen 
Fassung. Für die Wohnungen 004, 012 und 020 wurde bereits das städtische Bele-
gungsrecht vereinbart. Werden die noch als geförderter Mietwohnraum erforderlichen 
63,82m² Wohnfläche durch mehr als eine Wohnung erbracht, ist für mindestens eine 
weitere Wohnung ein städtisches Belegungsrecht zu vereinbaren. 
 

Nr.4
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6.5.2 Für diese geförderten SMW erhält die Landeshauptstadt Stuttgart (Amt für Stadtpla-
nung und Wohnen, Abteilung Wohnen) auf die Dauer von 30 Jahren ab Beginn der Be-
legungsbindung das Belegungsrecht. Diese Wohnungen dürfen an keine anderen als 
von der Landeshauptstadt Stuttgart (Amt für Stadtplanung und Wohnen, Abteilung 
Wohnen) benannten Mieter zur Nutzung überlassen werden.  
 
Der Vorhabenträger erhält von der Landeshauptstadt Stuttgart (Amt für Stadtplanung 
und Wohnen, Sachgebiet Wohnraumversorgung) nach Freimeldung der Wohnung bei 
der Erstvermietung nach Bindungsbeginn und bei jeder Wiedervermietung innerhalb 
des Bindungszeitraums entsprechend den Vormerk- und Belegungsrichtlinien eine Vor-
schlagsliste von fünf Haushalten, mind. jedoch drei Haushalte, Wohnungsbewer-
bern/Wohnungsbewerberinnen aus der städtischen Vormerkdatei im Sinne eines Be-
nennungsrechts nach § 4 Abs. 13 LWoFG. 
 
Die städtischen Belegungsrechte sind inhaltlich auf die Wohnraumüberlassung an 
Wohnungsnotfälle und Haushalte mit besonderen Schwierigkeiten bei der Wohnraum-
versorgung begrenzt. 

 
6.5.3 Das Freiwerden einer Wohnung ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntwerden 

der Kündigung dem Amt für Stadtplanung und Wohnen, Abteilung Wohnen, bekannt zu 
geben. 

 
6.5.4 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit 

 
Der Vorhabenträger wird eine befristete beschränkte persönliche Dienstbarkeit im 
Grundbuch zu Gunsten der Landeshauptstadt Stuttgart und zu Lasten des Projekt-
grundstücks eintragen lassen.  
 
Werden für die einzelnen Wohnungen jeweils Wohnungs- bzw. Teileigentumsgrundbü-
cher angelegt, ist diese Nutzungsbeschränkung im jeweiligen Wohnungs- bzw. Teilei-
gentumsgrundbuch abzusichern. 
 
Die befristete beschränkte persönliche Dienstbarkeit erhält Rang vor evtl. Belastungen 
in Abt. III des Grundbuchs. Erforderlichenfalls verpflichtet sich der Vorhabenträger, ent-
sprechende Rangrücktrittserklärungen der Gläubiger beizubringen. 
 
Die Stadt (Liegenschaftsamt, Abteilung Grundstücksverkehr) verpflichtet sich, nach Ab-
lauf des Bindungszeitraums auf Verlangen des Vorhabenträgers für die Dienstbarkeit 
eine Löschungsbewilligung in der Form des § 29 Grundbuchordnung zu übergeben. 
Eventuelle Kosten für die Löschung werden von dem Vorhabenträger getragen. 
 
Der Text der befristeten beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch lautet 
wie folgt:  
 
„Die preisgebundenen Wohnungen mit städtischem Belegungsrecht dürfen auf die 
Dauer von 30 (i.W. dreißig) Jahren ab Bindungsbeginn (nachfolgend Bindungszeit-
raum) an keine anderen als die von der Landeshauptstadt Stuttgart (Amt für Stadtpla-
nung und Wohnen) benannten Mieter zur Nutzung überlassen werden (städtisches Be-
legungsrecht). 
 
Der Eigentümer darf den Besitz an den Wohnungen auflösend befristet auf die Dauer 
von 30 Jahren gerechnet ab Beginn der Mietpreis- /Belegungsbindung nicht Dritten 
überlassen, es sei denn, die Besitzübergabe erfolgt an von der Landeshauptstadt Stutt-
gart bestätigte Dritte (Eigenbestandshaltung). 
 
Die Dienstbarkeit ist befristet. Sie erlischt 30 Jahre nach Bindungsbeginn.“ 
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6.6 SMW ohne städtisches Belegungsrecht 
 
6.6.1 Der Vorhabenträger stellt 70% der SMW im Bestandsteil Wetzlarer Str. 25 im Rahmen 

der allgemeinen Sozialmietwohnraumförderung des Landes bereit. Die Abwicklung er-
folgt im Rahmen des beantragten Landeswohnraumförderungsprogramms für Sozial-
wohnungen „Förderprogramm Wohnungsbau BW“ in der jeweiligen Fassung. 

 
6.6.2 Die geförderten allgemeinen Sozialmietwohnungen dürfen nur wohnberechtigten Mie-

terhaushalten überlassen werden, die durch einen in Baden-Württemberg ausgestell-
ten Wohnberechtigungsschein nach § 15 LWoFG die Einhaltung der für die Wohnun-
gen maßgeblichen Einkommensgrenzen nachweisen (Belegungsbindung). Ferner ist 
die Belegung gemäß den geltenden DH-LWoFG zu beachten. Die Einhaltung dieser 
Verpflichtungen ist vom Käufer bei der Erstbelegung der Wohnungen nach Bindungs-
beginn, der Stadt (Amt für Stadtplanung und Wohnen, Abteilung Wohnen) unverzüglich 
ohne Aufforderung nachzuweisen. Die Belegung der Wohnungen an wohnberechtigte 
Mieterhaushalte erfolgt durch den Vorhabenträger.  

 
6.6.3 Im Falle eines Mieterwechsels sind dem Amt für Stadtplanung und Wohnen, Sachge-

biet Wohnraumversorgung, unverzüglich (spätestens zwei Wochen nach Mietvertrags-
abschluss) der Mietvertrag und der gültige Wohnberechtigungsschein des Mieters vor-
zulegen. 

 
 

7. Artenschutz 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die im Bebauungsplan Wetzlarer Straße 25 (Ca 315/1) 
festgesetzten Maßnahmen zum Artenschutz umzusetzen. 
Darüber hinaus obliegt es den Pflichten des Vorhabenträgers, nach den Vorgaben aus dem 
Maßnahmenkonzept zur Installation von Nistkästen (GÖG 2023; s. Anlage 2) eine Nisthilfe 
für den Hausrotschwanz an einem Gebäude außerhalb des Geltungsbereichs (Wetzlarer 
Straße 19) anzubringen und im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens die 
Umsetzung der Maßnahme fotografisch zu dokumentieren und im Bauantrag vorzulegen. Die 
neu anzubringende Nisthilfe muss dabei vor der Beseitigung der aktuellen Nistbereiche voll 
funktionsfähig und, unter Beachtung der für die Vogelart Hausrotschwanz spezifischen Le-
benszyklen, für die Vogelart nutzbar sein. 
 
Vor Abbruch und Umbau von Gebäuden, der Umgestaltung von Grundstücken sowie von 
Fäll- und Schnittarbeiten an Bäumen, Hecken und Sträuchern ist zu prüfen, ob besonders 
geschützte Tierarten verletzt, getötet oder ihre Entwicklungsformen sowie ihre Nist-, Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtstätten beschädigt oder zerstört werden könnten (artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG). Ist dies der Fall, sind die Maßnahmen zu unterlas-
sen und unverzüglich einzustellen sowie die Entscheidung der zuständigen Naturschutzbe-
hörde einzuholen. 
 
Maßnahmen an Gebäuden, die Umgestaltung von Grundstücken sowie die Durchführung 
von Fäll- und Schnittarbeiten an Bäumen, Hecken und Sträuchern dürfen nur im Zeitraum 
vom 1. Oktober bis 28. Februar und damit außerhalb der Brutzeiten heimischer Vogelarten 
durchgeführt werden. Bei winterlichen Fäll- und Schnittarbeiten an Bäumen mit Höhlungen 
ist zu prüfen, ob diese als Winterquartier von Fledermäusen genutzt werden. 
 
Ökologische Baubegleitung 
Die Maßnahmen zum Artenschutz sind für eine korrekte Umsetzung und Vermeidung unvor-
hersehbarer Beeinträchtigungen und Beschädigung von relevanten Arten und deren Le-
bensräumen im Bauablauf durch eine ökologische Baubegleitung zu betreuen. Dies umfasst 
insbesondere die Überwachung der Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldfreimachung so-
wie die Installation der Nistkästen. 
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Es dürfen keine Maßnahmen auf den von dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt zu überneh-
menden Flächen 1.1, 1.2, 3.1 und 3.2 (Anlage 1) erfolgen. 
 
 

8. Städtebauliche Regelungen 
 
8.1  Fassadengestaltung 
 

Das Material und die Farbgebung der Außenwände (Fassadengestaltung) ist vor Ein-
reichung des Bauantrags mit dem Amt für Stadtplanung und Wohnen abzustimmen. 
 
Die Fassaden sind in hellen, blendfreien und gedeckten Farbtönen auszuführen. Die 
Farbgebung ist mit einem Hellbezugswert HBW (Remissionswert) von 20 - 75 vorzu-
sehen. Auffällige Fassadenfarben (Leuchtfarben und intensive Farbwerte mit Remis-
sionswerten außerhalb des definierten HBW) sind unzulässig.  
Glänzende und reflektierende Materialien sind unzulässig, ausgenommen sind Fens-
ter, Türen und Flächen für die Solarnutzung.  
Dachflächen oder Teile von Dachabdeckungen aus Kupfer, Zink und Blei sind zuläs-
sig, sofern sie durch Beschichtung oder ähnliche Weise (z.B. dauerhafte Lackierung) 
gegen eine Verwitterung und damit eine Auslösung von Metallbestandteilen behan-
delt wurden. 
 

8.2  Dachnutzung und -begrünung 
 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Dachflächen gemäß dem Vorhaben- und Er-
schließungsplan (Anlage 3a-b) auszuführen und bei Herstellung einer Dachterrasse 
Hochbeete anzulegen, die mindestens 25 % der Fläche des Daches einnehmen so-
wie weiter bei Nicht-Ausführung der Dachterrassen eine flächige Dachbegrünung auf 
der gesamten Dachfläche umzusetzen.  

 
8.3  Einfriedigungen 
 

Einfriedungen sind nur im westlichen Teil des Geltungsbereichs des vorhabenbezo-
genen Bebaunngsplans zur Abgrenzung vom Nachbargrundstück (Flst. 1808 und 
Flst. 1809/2) zulässig. Sie sind als offene Einfriedungen (Stabgitterzaun mit Hecke) 
mit einer Höhe von 1,20 m zulässig. 
 

8.4  Müllbehälterstandplätze 
 

Müllstandorte sind nur innerhalb der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan gekenn-
zeichneten Mülleinhausung „Müll“ zuläss g. Sie sind allseitig und dauerhaft gegen Bli-
cke abzuschirmen und gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Das Dach der 
Mülleinhausung ist flächig extensiv mit Dachbegrünung auszustatten. Dabei muss der 
Schichtaufbau mindestens 12 cm, die Substratschicht mindestens 8 cm hoch sein. 
Die Dachbegrünung ist dauerhaft zu erhalten. Die Fassaden der Mülleinhausung sind 
an geeigneten Stellen zu begrünen. Eine ausreichende Bewässerung ist sicherzustel-
len. 
 

8.5  Werbeanlagen 
 

Werbeanlagen sind innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans (Ca 315/1) unzulässig.  
 

8.6  Beschränkungen und Antennen 
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Als Außenantenne ist nur eine Gemeinschaftsantenne je Gebäude zulässig. 
Parabolantennen sind im Bereich der Fassaden grundsätzlich unzulässig. 
Mobilfunkantennen sind nicht zulässig. 
 

8.7  Ausschluss von Nebenanlagen 
 

Nebenanlagen in Form von Gebäuden und Gerätehütten sind außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen nicht zulässig. 

 
 

9. Außenbeleuchtung 
 
Das Konzept der Außenbeleuchtung ist mit den zuständigen Fachämtern (Amt für Stadtpla-
nung und Wohnen, Tiefbauamt, Amt für öffentliche Ordnung) abzustimmen.  
 
Die Außenbeleuchtung ist energiesparend, streulichtarm und insektenverträglich zu installie-
ren. Die verwendeten Leuchtmittel sind so auszuwählen, dass für die Insekten attraktive 
Emissionen im Blau- und UV-Bereich (< ca.520 nm) weitestgehend ausgeschaltet werden. 
Die Leuchten müssen staubdicht und so ausgebildet sein, dass eine Lichtwirkung nur auf die 
zu beleuchtende Fläche und nur nach unten (keine Kugelleuchten) erfolgt. Die Betriebszeit 
ist durch Zeitschaltungen soweit wie möglich zu verkürzen. Standard ist Stand der Technik, 
derzeit warmweiße LED mit einer Farbtemperatur < 3.000 K. 
 
Entlang der öffentlichen Erschließungsflächen sind auf den privaten Grundstückflächen, au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen, in einem Geländestreifen von 0,75 m (in 
Ausnahmefällen 0,5 m) Standorte für die Straßenbeleuchtung sowie Anlagen und Einrichtun-
gen für die Stromversorgung zu dulden.  
 
Es darf keine Beleuchtung auf den von dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt zu überneh-
menden Flächen 1.1, 1.2, 3.1 und 3.2 (Anlage 1) installiert werden. 
 
 

10. PKW-Stellplätze 
 

Befestigte Flächen sind mit wasserdurchlässigen Oberflächen, z. B. Rasenpflaster mit 15 % 
Fugenanteil, herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Behindertenstellplätze sind davon aus-
genommen. 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, im Plangebiet insgesamt 11 private Kfz-Stellplätze 
westlich des Gebäudes Wetzlarer Str. 25 gemäß der Darstellung im Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan zu errichten.  
 
 

11. Sicherung des Baumbestandes / Neupflanzungen 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, bei der Ausführung der Baumaßnahmen in der Nähe 
von Bestandsbäumen die DIN 18920 einzuhalten und dabei insbesondere zu beachten: 
 

- Nur Punktfundamente, vorab Sondierung der Lage der Wurzeln durch Handgrabung.  
- Keine Eingriffe in den Kronenbereich durch Kran / Baumaschinen.  
- Falls erforderlich vorab sachgerechter Kronenschnitt / Rückschnitt einzelner Äste in 

Abstimmung mit dem Amt für Stadtplanung und Wohnen, Abteilung Landschafts- und 
Grünordnungsplanung.  
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Um die Sicherung des Baumbestandes auf den von dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt 
zu übernehmenden Flächen zu gewährleisten, sind sämtliche Arbeiten im Bereich der Be-
standsbäume mit dem Garten-, Friedhofs und Forstamt abzustimmen. 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die im Bebauungsplan Wetzlarer Straße 25 (Ca 315/1) 
festgesetzten Baumpflanzungen bis zur Bezugsfertigstellung des Anbaus, oder, sollte diese 
jahreszeitlich ungünstig liegen, spätestens in der darauffolgenden Pflanzperiode vorzuneh-
men und dauerhaft zu erhalten und bei natürlichem Abgang spätestens in der nächsten 
Pflanzperiode einen gleichartigen Ersatz in der Pflanzgröße 20/25 vorzunehmen. 
 
Bei Planung neuer Baumstandorte ist das “Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen” zu beachten. Bei mittels Belägen überbauten Baumquartieren 
sind verdichtbare und überbaubare Spezialsubstrate (gemäß FLL-Richtlinien) zu verwenden, 
die für eine angemessene Durchlüftung und einen ausreichenden Anfahrschutz sorgen. Den 
Bäumen müssen jeweils mindestens 12 m³ Wurzelraum mit Baumsubstrat zur Verfügung ste-
hen. 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, auf seine Kosten durch einen Landschaftsgärtner für 
eine fachtechnisch korrekte Baumpflanzung, inklusive Fertigstellungs- und Entwicklungs-
pflege über 3 Jahre, von mittel- bis großkronigen, standortgerechten Hochstammbäumen zu 
sorgen. Die Pflanzqualität muss 20/25 und 4x verpflanzt aufweisen. Die im Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans vorgesehenen Baumneupflanzungen sind ent-
sprechend den planungsrechtlichen Vorgaben des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Wetzlarer Straße 25 (Ca 315/1) sowie der Freiflächengestaltungspläne herzustellen und dau-
erhaft zu erhalten. 
 
 

12. Staubminderungsplan und Lärmschutz für Baustellenbetrieb 
 
Zur Vermeidung bzw. Verminderung der baubedingten Staubemissionen für Baustellenbe-
trieb verpflichtet sich der Vorhabenträger, einen Staubminderungsplan mit Überwachungs-
konzept gemä  dem “Merkblatt zur Staubminderung auf Großbaustellen“ der Landeshaupt-
stadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz (Immissionsschutzbehörde) aufzustellen und entspre-
chend umzusetzen.  
 
Das Merkblatt ist im Internet unter folgender Adresse erhältlich:  
https://www.stuttgart.de/medien/ibs/merkblatt-staubminderung-bei-grossbaustellen.pdf 
 
Um die Nachbarschaft vor erheblichen Belästigungen zu schützen, ist dafür zu sorgen, dass 
Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Es sind 
Vorkehrungen zu treffen, um die Ausbreitung unvermeidbarer Geräusche auf ein Mindest-
maß zu beschränken. Der Betrieb auf der Baustelle ist möglichst geräuscharm abzuwickeln. 
Zu diesem Zweck sind vorzugsweise Baumaschinen mit möglichst niedrigen Schallleistungs-
pegeln einzusetzen und Abschirmmaßnahmen zu treffen. Zu den Abschirmmaßnahmen ge-
hört auch eine - den Schallschutz der Anlieger berücksichtigende - Aufstellung der Bauma-
schinen. 
 
Bauherr, Bauunternehmer und Bauleiter haben beim Betrieb auf der Baustelle, insbesondere 
beim Betrieb von Baumaschinen, darauf zu achten, dass die zulässigen Immissionsricht-
werte nicht überschritten werden.  
 
Im Übrigen ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräu-
schimmissionen – vom 19. August 1970 (Beilage Bundesanzeiger Nr. 160 vom 1. Sept. 
1970) zu beachten. 
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13. Kanal- und Erschließungsbeiträge sowie Kostenerstattungsbeträge nach § 135 
a-c BauGB 

 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Kanalbeiträge auf Verlangen der Landeshauptstadt 
Stuttgart (Stadtmessungsamt) durch einen gesonderten Ablösungsvertrag abzulösen. 
 
Gesetzliche Erschließungsbeiträge und Kostenerstattungsbeträge bleiben vorbehalten. 
 
 

14. Leitungen und Telekommunikationseinrichtungen zugunsten von Energie-
versorgern und Telekommunikationsanbietern 

 
Im Planbereich sind Versorgungsleitungen vorhanden. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, 
bei der Planung und Ausführung seiner Bauvorhaben die Anlagen der Leitungsträger auf den 
Grundstücken der Landeshauptstadt Stuttgart zu berücksichtigen. Der Vorhabenträger stimmt 
sich beim Pflanzen von Bäumen und Sträuchern im Bereich unterirdischer Leitungen mit den 
Leitungsträgern und Versorgungsunternehmen ab und verpflichtet sich, bei der Umsetzung 
des Planungsvorhabens die Anlagen der Leitungsträger und Ver- sowie Entsorgungsunter-
nehmen zu berücksichtigen. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, Beginn und Ablauf der Bau-
maßnahme mit Versorgungsunternehmen (z.B. Deutschen Telekom AG, Netze BW GmbH, 
Unitymedia GmbH und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Stuttgart) frühzeitig abzustimmen. 
Bei allen Arbeiten im Bereich unterirdischer Leitungen erhebt der Vorhabenträger die genaue 
Lage der Leitungen und Kabel vorher bei den Versorgungsunternehmen. Falls trotzdem eine 
Verlegung bzw. Schutzmaßnahmen notwendig werden, sind den Leitungsträgern und Ver- so-
wie Entsorgungsunternehmen die dadurch entstehenden Kosten zu erstatten. Die Landes-
hauptstadt Stuttgart ist berechtigt, ausnahmsweise Verteilerkästen und Fernmeldeanlagen auf 
dem Projektgrundstück zu erstellen bzw. erstellen zu lassen. 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, Leitungs- und Kanalarbeiten in den Grünflächen 1.1, 1.2, 
3.1 und 3.2 aus Gründen der Sicherung des Baumbestandes zu unterlassen.  
 
 

15. Erschließungsmaßnahmen, Baudurchführungsvertrag  
 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich vor Baubeginn mit der Landeshauptstadt Stuttgart (Tief-
bauamt) einen Baudurchführungsvertrag abzuschließen. Darin werden unter anderem alle 
durch das Bauvorhaben erforderlichen Umbaumaßnahmen auf den Flächen 1.1, 1.2, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2, 4 und 5 (z.B. Herstellung/Umbau von Straße und Gehweg, Herstellung und Un-
terhaltung der mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit festgesetzten Flä-
che, Baumbeete, Bäume, Straßenentwässerung, Beleuchtung, Markierungen, Verkehrsein-
richtungen, öffentliche Entwässerung u.a.), die Herstellungsstandards sowie die Anpassun-
gen an den Bestand geregelt. Auf den Plan Flächenregelung Anlage 1 wird verwiesen.  
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Platzfläche mit Treppenbereich 2.1 und 2.2 (Anlage 
1) zu planen und herzustellen. Die Planung und Herstellung der Neupflanzungen inklusive 
der Baumquartiere auf der Fläche 2.1 sind mit der Landeshauptstadt Stuttgart (Garten-, 
Friedhofs- und Forstamt) abzustimmen. Es ist sicherzustellen, dass die Baumstandorte auf 
Fläche 2.1 jeweils mit mindestens 12 m³ durchwurzelbarem Raum und mindestens 15 m² 
wasserdurchlässigem Belag ausgebildet werden. Die Planung und Herstellung der Ausstat-
tungselemente sowie der Möblierung auf der Fläche 2.1 sind mit der Landeshauptstadt Stutt-
gart (Tiefbauamt und Garten-, Friedhofs- und Forstamt) abzustimmen. Der Vorhabenträger 
trägt die Kosten dieser Maßnahmen zu 100% 
 
Die Landeshauptstadt Stuttgart (Tiefbauamt) übernimmt die Fläche 2.1 nach Herstellung und 
Abnahme in ihre Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht. 
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Der Vorhabenträger verpflichtet sich die Grünflächen 1.1, 1.2 und 3.1, 3.2 (Anlage 1) zu pla-
nen und herzustellen. Die Planung und Herstellung der Ausstattungselemente sowie der 
Möblierung auf den Flächen 1.1 und 3.1 sind mit der Landeshauptstadt Stuttgart (Garten-, 
Friedhofs- und Forstamt) abzustimmen. Die entsprechenden Pläne (abschließender Ausfüh-
rungsplan einschließlich aller Detailpläne) sind von der Landeshauptstadt Stuttgart (Garten-, 
Friedhofs- und Forstamt) freizugeben. Der Vorhabenträger trägt die Kosten dieser Maßnah-
men zu 100%. 
 
 

16. Öffentlich zugängliche Flächen - Allgemein 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die öffentliche Zugänglichkeit der Flächen 1.1, 2.1, 3.1 
(Anlage 1) für die Allgemeinheit sicherzustellen und auf Verlangen der Landeshauptstadt 
Stuttgart dieses Recht durch die Eintragung von Geh- und Fahrrechten zugunsten der Lan-
deshauptstadt Stuttgart im Grundbuch zu sichern. Die Laufzeit der Geh- und Fahrrechte be-
ginnt mit Inanspruchnahme der privaten Flächen durch Landeshauptstadt Stuttgart und en-
det nach einer Laufzeit von 20 Jahren. Die Geh- und Fahrrechte können nach der Laufzeit 
von 20 Jahren und nach Absprache mit der Landeshauptstadt Stuttgart gelöscht werden. Die 
Einräumung und eventuelle Löschung dieser Rechte/Belastungen erfolgt unentgeltlich.  
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, während der in Ziffer 16 Absatz 1 genannten Laufzeit, 
die Offenhaltung aller Zugänge zum Gelände für Fußgänger sowie die Freihaltung des Plat-
zes und des Treppenbereichs (Flächen 1.1, 2.1, 3.1, Anlage 1). 
 
 

17. Öffentlich zugängliche Platzfläche 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Flächen 2.1 und 2.2 unter Berücksichtigung der 
Satzung über das Reinigen, Räumen und Bestreuen der Gehwege in Stuttgart vom 22. Sep-
tember 2011 zu reinigen, räumen und bestreuen.  
 
 

18. Öffentlich zugängliche Grünflächen 
 
 
Die Grünflächen werden nach dem aktuellen Pflegestandard für öffentliche Grünflächen von 
der Landeshauptstadt Stuttgart (Garten-, Friedhofs- und Forstamt) gepflegt. Die Landes-
hauptstadt Stuttgart (Garten-, Friedhofs- und Forstamt) übernimmt die Unterhaltung, Ver-
kehrssicherung und Pflege der Flächen 1.1, 1.2 und 3.1, 3.2 und die Pflege der Neupflanzun-
gen auf Fläche 2.1 mit folgenden Auflagen: 
 

- Der aktuelle Baumbestand soll soweit wie möglich erhalten werden. Ein Schutz ist um 
vorhandene Bäume zu stellen. Notwendige Fällungen sind mit der Landeshauptstadt 
Stuttgart (Garten-, Friedhofs- und Forstamt) abzustimmen. Wenn Bestandsbäume ab-
gängig sind, müssen diese vom Vorhabenträger ersetzt werden. 

- Der Vorhabenträger übernimmt die Kosten für Ersatzpflanzungen (einschließlich Fer-
tigstellungs- und Entwicklungspflege über 3 Jahre), wenn Bestandsbäume abgehen.  

- Die Abnahme der Grünflächen inkl. Neupflanzungen bedarf der Anwesenheit eines 
Vertreters der Landeshauptstadt Stuttgart (Garten-, Friedhofs und Forstamt).  

 
Die Leerung der geplanten Mülleimer sowie die Reinigung der Grünflächen ist im Baudurch-
führungsvertrag zu regeln. 
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Abbildung 1: öffentlich zugängliche Flächen – Ausschnitt Anlage 1 

 
19. Verkehrsanlagen auf privaten Flächen 

 
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird auf der Grundstücksflä-
che des Vorhabenträgers der Gehweg, Fläche 4 (Anlage 1) sowie der Geh- und Fahrweg 
Fläche 5 (Anlage 1) mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Landeshauptstadt Stutt-
gart (gr1, fr1 und gr2, fr2) und einem Leitungsrecht (lr1 und lr2) zugunsten der Landeshaupt-
stadt Stuttgart belastet. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, auf Verlangen der Landes-
hauptstadt Stuttgart dieses Recht durch die Eintragung von Dienstbarkeiten zugunsten der 
Landeshauptstadt Stuttgart im Grundbuch zulasten des Projektgrundstücks Flst. 1807/1 und 
1804 zu sichern. 
 
Mit Herstellung der Parkplätze an der Darmstädter Straße wird eine Wegeverbindung 
zwischen der Darmstädter Straße und der Wetzlarer Straße gebaut. Der Gehweg, Fläche 
4 mit einer Fläche von ca. 74 m², verbleibt im Eigentum des Vorhabenträgers. Die Wege-
führung wird entsprechend den künftigen Randbedingungen (Topografie, vorhandene 
Baumstandorte usw.) in die vorhandene Grünanlage eingepasst. Die Landeshauptstadt 
Stuttgart (Tiefbauamt) verpflichtet sich zur Planung und Herstellung der Wegeverbindung. 
Die Landeshauptstadt Stuttgart (Tiefbauamt) übernimmt den Gehweg anschließend in ihre 
Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht.  
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Mit Herstellung der Parkplätze der Wetzlarer Straße wird die Fläche 5 erneuert. Der Geh- 
und Fahrweg mit einer Fläche von ca. 252 m² verbleibt im Eigentum des Vorhabenträgers. 
Die Landeshauptstadt Stuttgart (Tiefbauamt) verpflichtet sich zur Planung und Herstellung 
der Fläche 5 einschließlich Baumbeete. Die Landeshauptstadt Stuttgart (Tiefbauamt) 
übernimmt die Fläche 5 anschließend in ihre Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht.  
 
Die Landeshauptstadt Stuttgart (Tiefbauamt) trägt die Kosten der unter Ziffer 19 genannten 
Maßnahmen zu 100% 
 
 

20. Ergänzende Regelungen 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die im Bebauungsplan in Ergänzung dieser Regelun-
gen sowie ggfs. über diese Regelungen hinausgehende textliche oder zeichnerische Festset-
zungen umzusetzen und die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ergehenden ergän-
zenden textlichen Hinweise verbindlich einzuhalten. Konkrete Inhalte der Baugenehmigung 
bleiben unberührt. 
 
 

21. Vertragsstrafen 
 
Verstößt der Vorhabenträger gegen die Bestimmungen der Ziffern 2, 4 – 20, 23 dieses 
Durchführungsvertrags, so ist die Stadt berechtigt, für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine 
Vertragsstrafe festzusetzen, deren Höhe samt weiteren Bedingungen sich nach der Art der 
Zuwiderhandlung richtet. Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Falle von Verstößen gegen 
die Bestimmungen der Ziffern 20 und 23 zur Entrichtung einer Vertragsstrafe von bis zu XXX 
XXXXXX je Verstoß. Falls keine Einigkeit über Art und Umfang der Verstöße erreicht wird, 
entscheidet die Stadt nach Maßgabe des § 315 BGB. Die Vertragsstrafe wird in diesem Fall 
unter Berücksichtigung der Schwere des jeweiligen Verstoßes von der Stadt unter Darlegung 
des Verstoßes nach billigem Ermessen schriftlich gegenüber dem Vorhabenträger festge-
setzt. Die Bestimmung der Vertragsstrafe kann gerichtlich überprüft werden. Die Summe al-
ler von dem Vorhabenträger zu entrichtenden Vertragsstrafen darf den Gesamtbetrag in 
Höhe von XXXXXXXXX nicht überschreiten. 
 
Insbesondere kann die Stadt im Falle eines Verstoßes nach den Ziffern 5 und 6 (Preisgebun-
dener Mietwohnungsbau) auf Grundlage der SIM-Regelungen eine Vertragsstrafe für den 
Fall festsetzen, dass 
 

a. die geförderten Wohnungen ohne Zustimmung der Landeshauptstadt Stuttgart 
(Amt für Stadtplanung und Wohnen) in Eigentumswohnungen umgewandelt und 
verkauft werden, 
 

b. die Mietpreisbindungen nicht eingehalten werden, 
 

c. die Wohnungen innerhalb der Bindungsfristen ohne Zustimmung der Landeshaupt-
stadt Stuttgart (Amt für Stadtplanung und Wohnen) verkauft werden, 
 

d. die Wohnungen mit den jeweils dazugehörenden Garagen und Stellplätzen – für 
die Sozialmietwohnungen unter Umgehung des städtischen Belegungsrechts – 
ohne Zustimmung der Landeshauptstadt Stuttgart (Amt für Stadtplanung und Woh-
nen) vermietet, überlassen oder zu anderen als zu Wohnzwecken benutzt werden. 
 

Die Vertragsstrafe ist binnen vier Wochen zahlungsfällig, jedoch frühestens mit Zustellung 
einer ordnungsgemäßen Zahlungsaufforderung, wenn der Vorhabenträger die ihm von der 
Stadt schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist zur Einhaltung der Verpflichtungen schuld-
haft fruchtlos verstreichen lässt. 

Nr.5

Nr.6



 

17/18 

Vom Zeitpunkt der Fälligkeit an ist die Vertragsstrafe mit jährlich 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz (§ 247 in Verbindung mit § 288 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches) zu 
verzinsen. Maßgebend ist der am Monatsersten geltende Basiszinssatz für den ganzen Mo-
nat. Die Vertragsstrafen aus Ziffer 5 und 6 dieses Durchführungsvertrags fließen den Mitteln 
zur Förderung des preisgebundenen bzw. des geförderten Wohnungsbaus zu. 
 
Die etwaige Entrichtung von Vertragsstrafen entbindet den Vorhabenträger nicht von der Ein-
haltung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag. 
 
 

22. Vollstreckungsunterwerfung 
 
Der Vorhabenträger unterwirft sich hinsichtlich der eingegangenen Verpflichtungen aus die-
sem Vertrag der sofortigen Vollstreckung gemäß § 61 VwVfG. 
 
 

23. Vertragsänderungen / Salvatorische Klausel 
 
Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-
form. Nebenabreden bestehen nicht.  
 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelun-
gen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmun-
gen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirt-
schaftlich entsprechen. Entsprechendes gilt für den Fall einer Regelungslücke. 
 
 

24. Rechtsnachfolger 
 
Die Rechte und Verpflichtungen aus diesem Vertrag sind an Dritte übertragbar. Die Rechte 
und Pflichten sind an den Dritten bzw. eventuellen Rechtsnachfolgern zu übertragen bzw. 
aufzuerlegen mit der Maßgabe, diese entsprechend weiter zu geben. Die Landeshauptstadt 
Stuttgart (Amt für Stadtplanung und Wohnen) verpflichtet sich, einer Veräußerung zuzustim-
men, sofern die in Ziffer 5 und 6 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Der Vorhabenträ-
ger haftet der Landeshauptstadt Stuttgart als Gesamtschuldner für die betreffenden Ver-
pflichtungen aus diesem Vertrag neben einem etwaigen Rechtsnachfolger, soweit ihn die 
Landeshauptstadt Stuttgart nicht ausdrücklich schriftlich aus dieser Haftung entlässt. Die 
Landeshauptstadt Stuttgart darf die Entlassung aus der Haftung nur aus wichtigem Grund 
verweigern. Die gesamtschuldnerische Haftung gilt im Falle der Eigentumsübertragung nur 
insoweit, als dem Vorhabenträger die Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag dann 
noch möglich ist.  
 
 

25. Vermerkung im Baulastenverzeichnis 
 
Zur Überwachung der Konditionen wird der Vertrag nachrichtlich im Baulastenverzeichnis 
vermerkt. 
 
 

26. Wirksamwerden des Vertrags 
 
Die Verpflichtungen, die der Vorhabenträger im vorliegenden Durchführungsvertrag über-
nimmt, werden erst wirksam, wenn der Bebauungsplan im Hinblick auf die Grundzüge der 
Planung im Wesentlichen in der Fassung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
in Kraft tritt oder eine Baugenehmigung gem. § 33 BauGB erteilt wird. Sie bleiben solange 
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Maßnahmenkonzept zur Installation von Nistkästen im Zusammenhang 
mit dem B-Plan Wetzlarer Straße in Stuttgart Bad Cannstatt 

 

 

 

 

 

 

1 Rahmenbedingungen 
Gemäß der artenschutzrechtlichen Prüfung zum B-Planverfahren Wetzlarer Straße 25 
in Bad Cannstatt (GÖG 2019) wurden Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbe-
ständen nach § 44 BNatSchG erforderlich1. Konkret waren dies: 

V1: Bauzeitenbeschränkung für die Einrüstung, den Beginn der Sanierungsarbeiten 
und die Baufeldräumung 

V2:  Ökologische Baubegleitung 

C1:  Installation von Nistkästen 

Das vorliegende Maßnahmenkonzept präzisiert die Maßnahme C1. Es beschreibt die zu 
verwendenden Typen der Nistkästen und benennt die Installationsorte in der Umgebung 
des Eingriffsgebiets. 

                                                

1 GÖG - GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (2019):, B-Planverfahren Wetzlarer Str. 25 in Bad 
Cannstatt - Artenschutzprüfung gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG. 58 Seiten. 

Anlage 2
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2 Installation von Nisthilfen 
In der artenschutzrechtlichen Prüfung wurde die Neuinstallation von insgesamt 12 Nist-
kästen festgesetzt. In der artenschutzrechtlichen Stellungnahme zum verkleinerten Gel-
tungsbereich wurde die erforderliche Anzahl der Nistkästen auf die in Tabelle 1 gelistete 
Anzahl reduziert2. 

Tabelle 1: Übersicht Nisthilfen 

Typ Lochgröße Höhe Arten Anzahl 

Halbhöhle - > 3 m Hausrotschwanz  1 

Nisthöhle 34 mm > 3 m Blaumeise 2 

Nisthöhle 45 mm > 3 m Star 3 

 

  

Abbildung 1: Beispielabbildung Meisen-
höhle Schwegler 1B, Foto: 
Fa. Schwegler 

Abbildung 2: Beispielabbildung Schwegler 
Halbhöhle 2H, Foto: Fa. Schweg-
ler 

Der Kasten für den Hausrotschwanz ist an Gebäuden anzubringen. Kästen für Meisen 
und Stare sind an Bäumen zu installieren. Abbildung 1 visualisiert die geplanten Instal-
lationsorte. Bei der Festlegung der Standorte wurde darauf geachtet, dass angemes-
sene Abstände zwischen den Kästen die Wahrscheinlichkeit von inter- und intraspezifi-
scher Konkurrenz minimieren und somit die erfolgreiche Besiedlung aller Nisthilfen be-
günstigen. Kästen für Koloniebrüter (Star) wurden bewusst auf einen Standort kon-
zentriert. Die vorgeschlagenen Standorte werden vor Ort mit der ökologischen Baube-
gleitung abgestimmt und falls erforderlich angepasst. Die Kästen sind vor Beginn der 
Brutperiode Anfang März 2023 zu installieren. 

Die Maßnahme C1 hat zum Ziel, den bau- und anlagebedingten Lebensstättenverlust 
von Höhlen und Nischen bebrütenden Vogelarten im Untersuchungsgebiet auszuglei-
chen. 

                                                

2 GÖG - GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (2022):, Artenschutzrechtliche Stellungnahme 
zum verkleinerten Geltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans Wetzlarer Straße 25 in 
Stuttgart, Bad Cannstatt. 
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1 Anlass 
Zur Bewältigung des besonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) wurde im Zusammenhang mit dem B-Planverfahren Wetzlarer 
Straße 25 eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durchgeführt1. Die Erfas-
sungen erfolgten in der Zeit von Mai bis Mitte Juni. Dabei wurde entsprechend den örtli-
chen Gegebenheiten und des erwarteten Artenspektrums auch artspezifische Besonder-
heiten bei den Erfassungszeiten berücksichtigt (z.B. Abendbegehungen). 

Tabelle 1: Termine der Brutvogelerfassung 

Datum Uhrzeit Witterung 

21.05.2018 05:30-07:30 Uhr heiter; ca. 1/8 Wolken, windstill, ca. 17°C 

26.05.2018 05:15-07:15 Uhr heiter; ca. 2/8 Wolken, windstill, ca. 18°C 

08.06.2018 06:00-08:00 Uhr sonnig, ca. 3/8 Wolken, leichter Wind, ca. 19°C 

16.06.2018 19:30-21:30 Uhr heiter; ca. 3/8 Wolken, leichter Wind, ca. 20°C 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hat das Amt für Umwelt-
schutz der Stadt Stuttgart (AfU) die Erfassungszeiträume der Avifauna bemängelt und 
eine Nacherfassung der fehlenden Termine im Frühjahr gefordert. Die Ergebnisse dieser 
Nacherfassung sind nachfolgend dargestellt.  

2 Vorhabengebiet  
Das Vorhabengebiet befindet sich im nordöstlichen Siedlungsbereich Bad Cannstatts. 
Es umfasst ein etwa 1,3 ha großes Gebiet und wird von einem Wechsel unterschiedlicher 
Strukturen geprägt. So finden sich Gehölzstrukturen, Grünflächen sowie drei Gebäude 
und versiegelte Flächen in Form von Straßen, Parkplätzen und Garagen im Untersu-
chungsgebiet. Das Vorhabengebiet wird von weiterer Wohnbebauung umgeben, an die 
in einer Entfernung von ca. 70 m Streuobstwiesen und Weinbauflächen angrenzen.  

  

                                                

1 GÖG - GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (2019):, B-Planverfahren Wetzlarer Str. 25 in Bad 
Cannstatt - Artenschutzprüfung gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG. 58 Seiten. 
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3 Ergebnisse der Nachkartierung der Avifauna 2023 

Um die Ergebnisse der Revierkartierung aus dem Jahr 2018 zu plausibilisieren, wurden 
von Mitte März bis Anfang April 2023 zwei weitere Begehungen zur Erfassung von Brut-
vögeln durchgeführt (Tabelle 2).  

Tabelle 2: Termine der Nacherfassung der Brutvögel 2023 

Datum Uhrzeit Witterung 

17.03.2023 06:30-07:15 Uhr heiter; ca. 1/8 Wolken, 2 Bft S, ca. 5°C 

05.04.2023 07:15-07:45 Uhr heiter; ca. 1/8 Wolken, 1 Bft E, ca. -1°C 

Eine Übersicht der während der einzelnen Begehungen der Nachkartierungen erfassten 
Arten mit revieranzeigenden Merkmalen ist in Tabelle 3 dargestellt. 

Tabelle 3: Anzahl der nachgewiesenen Brutpaare bzw. Individuen, die bei den Nachkartie-
rungen revieranzeigendes Verhalten gemäß Südbeck et al. (2005) aufwiesen. 

Artname deutsch.  Artname wissenschaftlich. 17.03.2023 05.04.2023 
Amsel Turdus merula 3 1 
Blaumeise Cyanistes caeruleus 1 1 
Buchfink Fringilla coelebs 0 2 
Elster Pica pica 1 1 
Grünfink Chloris chloris 3 2 
Grünspecht Picus viridis 1 1 
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 0 1 
Kohlmeise Parus major 4 2 
Rabenkrähe Corvus corone 0 1 
Ringeltaube Columba palumbus 1 1 
Star Sturnus vulgaris 1 0 

In weiten Teilen überschneiden sich die Ergebnisse der Nachkartierung 2023 mit den im 
Zuge der Erfassungen 2018 ausgewiesenen Revieren der Brutvögel. Nachfolgend wird 
daher lediglich auf fehlende bzw. neu hinzu gekommene Arten eingegangen, die ggf. 
einen Erkenntnisgewinn liefern. Informationen über die Autökologie der Arten sowie Ver-
haltensweisen und Erfassungszeiträume sind SÜDBECK et al. (2005) entnommen.  

3.1 Gegenüber den Erfassungen von 2018 fehlende Arten 

3.1.1 Mauersegler (Apus apus) 

Die fehlenden Nachweise des Mauerseglers lassen sich auf die frühen Begehungs-
termine zurückführen. Als Langstreckenzieher kehrt die Art erst ab Ende April in die 
einheimischen Brutgebiete zurück, weshalb sie bei Erfassungen im März und April 
noch nicht angetroffen wird. 
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3.1.2 Kleiber (Sitta europaea) 

Das Fernbleiben des Kleibers kann lediglich durch natürliche Fluktuationen begrün-
det werden, sodass sich allein anhand dieser Erkenntnis nicht ausschließen lässt, 
dass sich auch 2023 ein Kleiberrevier im Untersuchungsgebiet befindet. 

3.2 Gegenüber den Erfassungen von 2018 neu nachgewiesene Arten 

3.2.1 Buchfink (Fringilla coelebs) 
Als Kurz- bzw. Teilstreckenzieher beginnt die Balz des Buchfinken erst nach seiner 
Rückkehr ab Anfang April, weshalb bei der Begehung Mitte März keine Nachweise der 
Art stattfanden. Im Falle eines Brutgeschehens im Jahr 2018 wäre der Buchfink zwei-
felsfrei auch bei den Begehungen im Mai zuverlässig erfasst worden. Aufgrund des le-
diglich einmaligen Nachweises 2023 kann hier nicht auf einen Brutverdacht geschlossen 
werden, sodass insgesamt für diese Art nicht von einer neuen Erkenntnis durch die 
Nacherfassung zu sprechen ist. 

3.2.2 Grünfink (Chloris chloris) 
Der Grünfink konnte an beiden Frühjahrsbegehungen 2023 nachgewiesen werden, so-
dass hier in Summe von zwei besetzten Revieren auszugehen ist. Der verspätete Beginn 
der Erfassungen 2018 kann allerdings nicht als Begründung für den fehlenden Nachweis 
der Art gewertet werden, da die Erfassungen im Mai 2018 für diesen zeitlich hinreichend 
waren. Weshalb 2018 keine Nachweise der Art erbracht wurden und ob es sich bei den 
Erfassungen 2023 um neu bezogene Reviere handelt, die sich im weiteren Jahresverlauf 
festigen können, bleibt von der gegenwärtigen Erkenntnis unberücksichtigt, sodass hier-
über keine endgültige Aussage getroffen werden kann. 

3.2.3 Rabenkrähe (Corvus corone) 
Revieranzeigende Merkmale sowie Nestbauaktivitäten der Rabenkrähe konnten bei der 
ersten Begehung 2023 nicht nachgewiesen werden. Bei der zweiten Begehung Anfang 
April jedoch, wurde an einem bestehenden Nest (vgl. Abbildung 1) ein wachendes Indi-
viduum angetroffen. Gemäß den Abgrenzungen in SÜDBECK et al. (2005) reicht diese 
Beobachtung bereits aus, um für die Art einen Brutverdacht zu erheben. Die gegenwär-
tige Erkenntnis erlaubt jedoch keine Einschätzung darüber, ob es im weiteren Jahres-
verlauf tatsächlich zu einer Brut der Art kommt und vermag es ebenso nicht einzuschät-
zen, ob eine Brut 2018 durch den verspäteten Erfassungszeitraum unbeachtet blieb oder 
gar nicht stattfand. 
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Abbildung 1: Potenzielles Krähennest ohne Besatz. Aufnahme vom 17.03.2023. 
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Artnachweise
A = Amsel

Bm = Blaumeise
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E = Elster

Gü = Grünspecht

H = Haussperling

Hr = Hausrotschwanz

K = Kohlmeise

Kl = Kleiber
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S = Star
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